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gleichs (Finanzausgleichsgesetz – FAG)
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ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Grundsätze

(1) Das Land sichert den Gemeinden
und Gemeindeverbänden im Wege des
Lasten- und Finanzausgleichs die Geld-
mittel, die erforderlich sind, um ihre eige-
nen und die ihnen übertragenen Aufga-
ben (Pflichtaufgaben) sowie ein Mindest-
maß an freiwilliger öffentlicher Tätigkeit
(freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben)
durchzuführen.

(2) Das Land gewährleistet die finan-
zielle Mindestausstattung der Gemeinden
und Gemeindeverbände. Darüber hinaus
wird ihnen zum Zweck einer angemesse-
nen Finanzausstattung ein Anteil am
Steueraufkommen des Landes zugewie-
sen (Finanzkraftzuschlag). Zur Versteti-
gung ihrer Finanzausstattung wird ihnen
ein weiterer Zuschlag (Stabilitätsansatz)
gewährt.

(3) Soweit dies im Einzelfall vorgese-
hen ist, können Zuweisungen nach die-
sem Gesetz auch unmittelbar an kommu-
nale Aufgaben wahrnehmende Dritte ge-
leistet werden.

(4) Regelungen außerhalb dieses Ge-
setzes, nach denen Zuwendungen oder
sonstige Finanzleistungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände gewährt werden,
bleiben unberührt. 

§ 2

Ausgleichsjahr, Ausgangsjahr

(1) Ausgleichsjahr ist das Haushalts-
jahr.

(2) Ausgangsjahr im Sinne dieses Ge-
setzes ist das Ausgleichsjahr 2016.

§ 3

Berechnungsgrundlagen

(1) Sofern nichts anderes bestimmt ist,
werden die zur Durchführung dieses Ge-
setzes benötigten Haushaltsdaten der Ge-
meinden und Gemeindeverbände auf
Grundlage der vom Statistischen Landes-
amt veröffentlichten Jahresrechnungssta-
tistik ermittelt. Maßgeblich sind jeweils
die Durchschnittswerte der drei letzten im
zweiten Quartal des dem Ausgleichsjahr
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vorangegangenen Jahres veröffentlichten
Statistiken. Nachträgliche Änderungen
dieser Statistiken sind unbeachtlich. Gilt
ein Landeshaushalt für mehrere Jahre, ist
für die Bestimmung der heranzuziehen-
den Datengrundlage das erste Jahr maß-
geblich.

(2) Soweit nach diesem Gesetz auf Ein-
wohnerzahlen Bezug genommen wird, ist
die vom Statistischen Landesamt vor Be-
ginn des Ausgleichsjahres veröffentlichte
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
zum 31. Dezember des zweiten dem Aus-
gleichsjahr vorangegangenen Kalender-
jahres maßgeblich. Liegt diese nicht vor,
wird auf die letzte vor Beginn des Aus-
gleichsjahres veröffentlichte Fortschrei-
bung des Bevölkerungsstandes zum 
31. Dezember eines Kalenderjahres oder,
sofern diese aktueller sind, auf die vor Be-
ginn des Ausgleichsjahres veröffentlich-
ten Ergebnisse einer Volkszählung zu-
rückgegriffen.

(3) Soweit für die Durchführung dieses
Gesetzes sonstige Daten benötigt werden,
ist auf solche Daten zurückzugreifen, die
in einer Statistik amtlich aufbereitet und
vor Beginn des Ausgleichsjahres veröf-
fentlicht sind. Liegen solche Daten nicht
vor, kann auf sonstige aufbereitete Erhe-
bungsunterlagen zurückgegriffen wer-
den.

(4) Soweit dieses Gesetz auf die zen-
tralörtlichen Funktionen einer Gemeinde
oder ihre Zugehörigkeit zu einem be-
stimmten Strukturraum abstellt, gelten
die Festlegungen zu Ober- und Mittelzen-
tren des Landesentwicklungsplans in der
am 31. Dezember des zweiten dem Aus-
gleichsjahr vorangegangenen Kalender-
jahres geltenden Fassung.

§ 4

Abrechnung über die Leistungen
des Finanzausgleichs

Über die Leistungen des Finanzaus-
gleichs ist jährlich gesondert abzurech-
nen. Verrechnungen sind über den Lan-
desausgleichsstock durchzuführen.

ZWEITER TEIL

Finanzausgleichsmasse

§ 5

Zusammensetzung der
Finanzausgleichsmasse

(1) Die Höhe der Finanzausgleichs-
masse wird bestimmt durch den Festan-
satz, den Stabilitätsansatz und die im 
Finanzausgleich aufgrund dieses oder an-
derer Gesetze oder nach Maßgabe des
Landeshaushalts zu vereinnahmenden
Beträge.

(2) Die Finanzausgleichsmasse wird
aus dem Landeshaushalt aufgebracht, so-
weit ihr nicht Mittel aus kommunalen
Umlagen zugeführt werden.

§ 6

Festansatz

(1) Der Festansatz ist der Betrag, der
erforderlich ist, um die angemessene 
Finanzausstattung der Gemeinden und
Gemeindeverbände in ihrer Gesamtheit
sicherzustellen.

(2) Die angemessene Finanzausstat-
tung umfasst die Mindestausstattung und
den Finanzkraftzuschlag.

§ 7

Mindestausstattung

(1) Die Mindestausstattung stellt die
Finanzausstattung dar, die gewährleistet,
dass die Gemeinden und Gemeindever-
bände in ihrer Gesamtheit in der Lage
sind, ihre Pflichtaufgaben sowie ein Min-
destmaß an freiwilligen Selbstverwal-
tungsaufgaben wahrzunehmen.

(2) Der für die Erfüllung von Pflicht-
aufgaben erforderliche Teil der Mindest-
ausstattung wird ermittelt, indem jeweils
für die Gruppe der kreisfreien Städte und
für die Untergruppen nach Abs. 3 Nr. 1
und 3 die gemittelten, um unmittelbar zu-
rechenbare Einzahlungen bereinigten
Auszahlungen, die bei der Wahrnehmung
von Pflichtaufgaben angefallen sind, er-
hoben und einer Angemessenheitsprü-
fung unterzogen werden. Den Maßstab
für die Angemessenheitsprüfung bilden
die wirtschaftlich und sparsam arbeiten-
den Gemeinden und Gemeindeverbände.
Satz 1 gilt nur insoweit, wie der für die
Erfüllung von Pflichtaufgaben erforderli-
che Teil der Mindestausstattung nicht
durch die hinzuzurechnenden Mittel nach
Abs. 6 und Abs. 8 Satz 1 abgegolten ist.

(3) Für die Angemessenheitsprüfung
werden folgende Gruppen und Unter-
gruppen von Gemeinden und Gemeinde-
verbänden gebildet:

1. die Gruppe der Landkreise, diese un-
terteilt in

a) die Untergruppe der Landkreise
ohne kreisangehörige Gemeinden
mit einer Einwohnerzahl von mehr
als 50 000,

b) die Untergruppe der Landkreise mit
mindestens einer kreisangehörigen
Gemeinde mit einer Einwohnerzahl
von mehr als 50 000,

2. die Gruppe der kreisfreien Städte,

3. die Gruppe der kreisangehörigen Ge-
meinden, diese unterteilt in

a) die Untergruppe der Gemeinden
ohne zentralörtliche Funktion mit
einer Einwohnerzahl von weniger
als 7 500,

b) die Untergruppe der Gemeinden
ohne zentralörtliche Funktion mit
einer Einwohnerzahl von 7 500 bis
zu 50 000,

c) die Untergruppe der Mittelzentren
und Mittelzentren mit Teilfunktio-
nen eines Oberzentrums mit einer
Einwohnerzahl von bis zu 50 000,
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d) die Untergruppe der Gemeinden
mit einer Einwohnerzahl von mehr
als 50 000.

(4) Für die Erfüllung eines Mindestma-
ßes an freiwilligen Selbstverwaltungsauf-
gaben erhalten die in Abs. 3 genannten
Gemeinden und Gemeindeverbände ei-
nen Zuschlag in Höhe von 6,1 Prozent ih-
rer Auszahlungen, die bei der Wahrneh-
mung von Pflichtaufgaben insgesamt an-
gefallen sind (Garantiezuschlag). Der Ga-
rantiezuschlag wird auf die Gruppe der
kreisfreien Städte und die Untergruppen
aufgeteilt. Dabei gelten folgende Quoten:

1. für die Untergruppe nach Abs. 3 Nr. 1
Buchst. a: 3,9 Prozent,

2. für die Untergruppe nach Abs. 3 Nr. 1
Buchst. b: 2,6 Prozent,

3. für die Gruppe nach Abs. 3 Nr. 2: 40,9
Prozent,

4. für die Untergruppe nach Abs. 3 Nr. 3
Buchst. a: 6,4 Prozent,

5. für die Untergruppe nach Abs. 3 Nr. 3
Buchst. b: 12,0 Prozent,

6. für die Untergruppe nach Abs. 3 Nr. 3
Buchst. c: 24,6 Prozent und

7. für die Untergruppe nach Abs. 3 Nr. 3
Buchst. d: 9,6 Prozent.

Neben den Mitteln nach Satz 1 können
auch die nach Abs. 6 und Abs. 8 Satz 1
hinzuzurechnenden Mittel der Erfüllung
eines Mindestmaßes an freiwilligen
Selbstverwaltungsaufgaben dienen.

(5) Aus den Beträgen nach den Abs. 2
und 4 Satz 2 werden untergruppenweise
Summen gebildet. Diese werden nach
sachgerechten Maßstäben auf das Aus-
gleichsjahr fortgeschrieben.

(6) Den Beträgen nach Abs. 5 werden
gruppenweise die Mittel hinzugerechnet,
die jeweils erforderlich sind, um Sonder-
bedarfe zu finanzieren.

(7) Von den Beträgen nach Abs. 6 wer-
den gruppenweise jeweils die im Aus-
gleichsjahr voraussichtlich erzielbaren
allgemeinen Deckungsmittel (Einzahlun-
gen und Einzahlungspotenziale) abgezo-
gen. Dabei kann ein bestimmter Anteil
unberücksichtigt bleiben, wenn dies zur
Vermeidung von unbilligen Verwerfun-
gen erforderlich ist. Die Einzahlungen
und Einzahlungspotenziale aus den Real-
steuern werden auf der Grundlage der
Nivellierungshebesätze

1. nach § 21 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 bei den
kreisangehörigen Gemeinden,

2. nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 bei den
kreisfreien Städten

ermittelt.

(8) Zu dem Restbetrag nach Abs. 7
Satz 1 werden jeweils die für Spezielle Fi-
nanzierungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 4, für
Besondere Finanzzuweisungen nach dem
Vierten Teil, für Auszahlungen zur Finan-
zierung von Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen nach dem
Fünften Teil und, soweit nicht in dem Be-
trag nach Abs. 2 enthalten, die für Leis-

tungen aus dem Landesausgleichsstock
nach § 13 Abs. 1 Nr. 5 veranschlagten
Mittel addiert.

(9) Abschließend wird dem Betrag
nach Abs. 8 der im Landeshaushalt veran-
schlagte Betrag für die Finanzzuweisung
für den Landeswohlfahrtsverband Hessen
hinzugerechnet.

§ 8

Finanzkraftzuschlag

(1) Der Finanzkraftzuschlag besteht
aus 1,03 Prozent der dem Land verblei-
benden Einnahmen an Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer
(Steuerverbund). Er wird für das Aus-
gleichsjahr nach den Ansätzen berechnet,
die im Landeshaushalt für die jeweilige
Steuerart und die abzusetzenden Anteile
veranschlagt sind. Der Finanzkraftzu-
schlag entfällt, soweit der Festansatz die
Verstetigungsgröße nach § 9 Abs. 1 Satz 1
überschreitet.

(2) Verbleibende Einnahmen im Sinne
des Abs. 1 sind die Beträge, die das Land
nach Abzug gesetzlicher Anteile des Bun-
des, der Gemeinden und Gemeindever-
bände sowie sonstiger Dritter unter Be-
rücksichtigung des Länderfinanzaus-
gleichs vereinnahmt. Als gesetzliche An-
teile im Sinne von Satz 1 gelten auch
Leistungen aufgrund von Verwaltungs-
vereinbarungen, die die Verteilung der
Steuern nach Art. 106 Abs. 3 und 4 des
Grundgesetzes ergänzen, sowie die Be-
träge, die den Gemeinden aus den Ein-
nahmen an der Umsatzsteuer nach § 62
zugewiesen werden.

(3) Der Finanzkraftzuschlag wird auf
die in § 7 Abs. 3 genannten Gruppen
nach den folgenden Quoten aufgeteilt:

1. für die Gruppe der Landkreise: 12,7 Pro-
zent,

2. für die Gruppe der kreisfreien Städte:
17,4 Prozent,

3. für die Gruppe der kreisangehörigen
Gemeinden: 69,9 Prozent.

§ 9

Stabilitätsansatz

(1) Der Stabilitätsansatz wird unter Zu-
grundelegung einer Vergleichsgröße für
die Fortschreibung der Finanzausgleichs-
masse (Verstetigungsgröße) ermittelt. Die
Verstetigungsgröße des Ausgangsjahres
entspricht der Finanzausgleichsmasse des
Ausgangsjahres. In den Folgejahren ent-
spricht die Verstetigungsgröße der mit der
für das Ausgleichsjahr erwarteten Wachs-
tumsrate des Steuerverbundes fortge-
schriebenen Verstetigungsgröße des vor-
angegangenen Ausgleichsjahres.

(2) Der Stabilitätsansatz des Ausgangs-
jahres wird im Landeshaushalt festgelegt.
In den Folgejahren wird ein Stabilitätsan-
satz nur dann gewährt, wenn die Versteti-
gungsgröße den Festansatz überschreitet.
Der Stabilitätsansatz der Folgejahre ent-
spricht der Differenz zwischen der Verste-
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tigungsgröße und dem Festansatz (Auffül-
lungsbetrag), wenn diese Differenz den
Stabilitätsansatz des vorangegangenen
Ausgleichsjahres nicht überschreitet. An-
dernfalls entspricht er dem um 50 Prozent
der Differenz zwischen dem Auffüllungs-
betrag und dem Stabilitätsansatz des 
vorangegangenen Ausgleichsjahres er-
höhten Stabilitätsansatz des vorangegan-
genen Ausgleichsjahres. Soweit in einem
Ausgleichsjahr Leistungen des Bundes
oder Dritter, die eine außerordentliche
Entlastung der Kommunen bezwecken,
zu einer Absenkung oder zu einem gerin-
geren Anstieg des Festansatzes führen,
wird bei der Berechnung des Stabilitäts-
ansatzes nach Satz 4 der darauf zurückzu-
führende Anteil an der Differenz zwi-
schen dem Auffüllungsbetrag und dem
Stabilitätsansatz des vorangegangenen
Ausgleichsjahres nicht zu 50 Prozent, son-
dern in vollem Umfang berücksichtigt.

(3) Überschreitet in einem Ausgleichs-
jahr (Jahr der Überschreitung) die Fi-
nanzausgleichsmasse die Verstetigungs-
größe, vermindert sich im folgenden Aus-
gleichsjahr der nach § 11 Abs. 2 Satz 1
und 3 sich ergebende Stabilitätsansatz
um die Differenz zwischen der Finanzaus-
gleichsmasse und der Verstetigungsgröße
(Überschreitungswert), soweit diese Diffe-
renz nicht im Jahr der Überschreitung aus
Mitteln der Rücklage nach § 10 finanziert
wurde. Ein nach Aufzehrung des Stabili-
tätsansatzes verbleibender Rest des Über-
schreitungswertes wird entsprechend in
den Folgejahren verrechnet.

(4) Der Stabilitätsansatz wird auf die
Gruppen nach dem Verhältnis aufgeteilt,
in dem die aus § 7 Abs. 5 Satz 2 sich für
die Gruppen ergebenden Gesamtbeträge
zueinander stehen.

(5) Bei der Berechnung des Stabilitäts-
ansatzes bleiben Mittel aus kommunalen
Umlagen, die der Finanzausgleichsmasse
zugeführt werden, außer Betracht.

§ 10

Rücklage

(1) Im Fall des § 9 Abs. 2 Satz 4 sind
weitere 25 Prozent des Differenzbetrages
einer Rücklage zuzuführen.

(2) Die Mittel aus der Rücklage wer-
den zur Finanzierung des Festansatzes
verwendet, wenn dieser die Versteti-
gungsgröße übersteigt.

§ 11

Abrechnung über den Steuerverbund

(1) Über den Steuerverbund eines Aus-
gleichsjahres (Abrechnungsjahr) wird im
Haushaltsplan des zweiten darauf folgen-
den Ausgleichsjahres auf der Grundlage
des tatsächlichen Steueraufkommens und
der tatsächlichen Anteile Dritter sowie
des im Abrechungsjahr tatsächlich einge-
tretenen Wachstums des Steuerverbundes
abgerechnet. Der Abrechnungswert ist

die Differenz zwischen der Finanzaus-
gleichsmasse, die sich aus den Grundla-
gen nach Satz 1 für das Abrechnungsjahr
ergeben hätte, und der im Landeshaus-
halt des Abrechnungsjahres ausgewiese-
nen Finanzausgleichsmasse.

(2) Die Finanzausgleichsmasse des
Ausgleichsjahres wird um einen positiven
Abrechnungswert erhöht, indem dieser
dem Stabilitätsansatz des Ausgleichsjah-
res hinzugerechnet wird. Sie wird um ei-
nen negativen Abrechnungswert vermin-
dert, jedoch höchstens um die Summe aus
dem Stabilitätsansatz und dem Finanz-
kraftzuschlag des Ausgleichsjahres. Da-
bei ist vorrangig der Stabilitätsansatz des
Ausgleichsjahres aufzuzehren. Kann ein
negativer Abrechnungswert nicht voll-
ständig von der Finanzausgleichsmasse
abgezogen werden, vermindert er im Fol-
gejahr den Abrechnungswert.

§ 12

Festlegung der Finanzausgleichsmasse

Die Höhe der nach Maßgabe der §§ 5
bis 9 und 11 ermittelten Finanzaus-
gleichsmasse eines Ausgleichsjahres wird
im Haushaltsgesetz festgelegt.

§ 13

Verwendung der 
Finanzausgleichsmasse

(1) Die Finanzausgleichsmasse wird
verwendet für

1. Allgemeine Finanzzuweisungen,

2. Besondere Finanzzuweisungen,

3. Auszahlungen zur Finanzierung von
Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen,

4. Spezielle Finanzierungen und

5. Leistungen aus dem Landesaus-
gleichsstock.

(2) Spezielle Finanzierungen im Sinne
von Abs. 1 Nr. 4 sind Zuweisungen

1. zur Finanzierung der Zinslast für Dar-
lehen nach den §§ 3 und 6 des Hessi-
schen Sonderinvestitionsprogrammge-
setzes vom 9. März 2009 (GVBl. I 
S. 92),

2. zur anteiligen Finanzierung der Förde-
rung der Kulturregion RheinMain und

3. zur anteiligen Finanzierung des Fonds
„Heimerziehung in der Bundesrepu-
blik Deutschland in den Jahren 1949
bis 1975“.

(3) Die Höhe der jeweiligen Ausga-
benansätze im Finanzausgleich wird im
Landeshaushalt festgelegt.

(4) Die im Haushaltsvollzug nicht ver-
brauchten Mittel nach Abs. 1 Nr. 1 bis 4
sind in der Regel dem Landesausgleichs-
stock zuzuführen.
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DRITTER TEIL

Allgemeine Finanzzuweisungen

Erster Abschnitt

Allgemeines

§ 14

Allgemeine Finanzzuweisungen

Allgemeine Finanzzuweisungen erhal-
ten die kreisangehörigen Gemeinden, die
kreisfreien Städte, die Landkreise und der
Landeswohlfahrtsverband Hessen. Die
Allgemeinen Finanzzuweisungen an die
kreisangehörigen Gemeinden, die kreis-
freien Städte und die Landkreise werden
als Schlüsselzuweisungen gewährt und
sollen nicht nur zur Deckung des Finanz-
bedarfs beitragen, sondern auch Unter-
schiede in der Steuer- und Umlagekraft
zwischen den einzelnen Empfängern ver-
ringern.

§ 15

Gesamtschlüsselmasse

Für die Schlüsselzuweisungen an die
kreisangehörigen Gemeinden, die kreis-
freien Städte und die Landkreise wird ei-
ne Gesamtschlüsselmasse im Landes-
haushalt veranschlagt. Sie ergibt sich, in-
dem die Beträge von der Finanzaus-
gleichsmasse abgezogen werden, die für
die Allgemeine Finanzzuweisung an den
Landeswohlfahrtsverband Hessen und für
die Leistungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 bis
5 veranschlagt sind.

§ 16

Verwendung der
Gesamtschlüsselmasse

(1) Die Gesamtschlüsselmasse wird
verwendet für die Schlüsselzuweisungen
an

1. die kreisangehörigen Gemeinden
(Teilschlüsselmasse der kreisangehöri-
gen Gemeinden),

2. die kreisfreien Städte (Teilschlüssel-
masse der kreisfreien Städte),

3. die Landkreise (Teilschlüsselmasse der
Landkreise).

(2) Die Teilschlüsselmassen der kreis-
angehörigen Gemeinden und kreisfreien
Städte werden vorrangig für die Schlüs-
selzuweisungen A nach § 17 Abs. 2 und §
23 Abs. 2 und die dann verbleibenden Be-
träge für die Schlüsselzuweisungen B
nach § 17 Abs. 3 und § 23 Abs. 3 verwen-
det.

(3) Die Gesamtschlüsselmasse wird auf
die einzelnen Teilschlüsselmassen in dem
Verhältnis aufgeteilt, nach dem jeweils die
aus § 7 Abs. 7 Satz 1 sich ergebenden Be-
träge, der Finanzkraftzuschlag und der
Stabilitätsansatz auf die Gruppen aufgeteilt
werden. Hinzu tritt die jeweils veran-
schlagte Solidaritätsumlage auf abundante
Steuerkraft nach den §§ 22, 28 und 34. Die
Höhe der einzelnen Teilschlüsselmassen
ergibt sich aus dem Landeshaushalt.

Zweiter Abschnitt

Schlüsselzuweisungen an
die kreisangehörigen Gemeinden

§ 17

Schlüsselzuweisungen

(1) Die kreisangehörigen Gemeinden
erhalten jährliche Schlüsselzuweisungen.
Die Höhe bemisst sich für die einzelne
Gemeinde nach ihrer Steuerkraft und
dem Verhältnis, in dem ihr durch den Ge-
samtansatz ausgedrückter Finanzbedarf
zu dem Finanzbedarf der anderen kreis-
angehörigen Gemeinden steht.

(2) Kreisangehörige Gemeinden, bei
denen der Quotient aus der Steuerkraft-
messzahl und dem Gesamtansatz weniger
als 65 Prozent des Quotienten aus der
Summe der Steuerkraftmesszahlen und
der Summe der Gesamtansätze aller
kreisangehörigen Gemeinden erreicht,
erhalten vorweg einen anteiligen Steuer-
kraftausgleich (Schlüsselzuweisung A).
Dieser beträgt 65 Prozent des Unter-
schiedsbetrages zwischen den beiden
Quotienten, vervielfacht mit dem Gesamt-
ansatz der ausgleichsberechtigten Ge-
meinde.

(3) Kreisangehörige Gemeinden, deren
Steuerkraftmesszahl zuzüglich der
Schlüsselzuweisung A niedriger ist als ih-
re Ausgleichsmesszahl, erhalten eine Zu-
weisung in Höhe von 65 Prozent der Dif-
ferenz (Schlüsselzuweisung B).

§ 18

Ausgleichsmesszahl, Gesamtansatz

(1) Die Ausgleichsmesszahl einer
kreisangehörigen Gemeinde wird berech-
net, indem der Gesamtansatz mit dem
Grundbetrag vervielfacht wird.

(2) Der Gesamtansatz ist die Summe
aus dem Hauptansatz und den Ergän-
zungsansätzen.

(3) Der Grundbetrag ist in Euro mit
zwei Nachkommastellen so festzusetzen,
dass die Teilschlüsselmasse der kreisan-
gehörigen Gemeinden einschließlich der
festgesetzten Solidaritätsumlage auf
abundante Steuerkraft möglichst aufge-
braucht wird. 

§ 19

Hauptansatz

Der Hauptansatz einer Gemeinde ist
das Produkt aus ihrer Einwohnerzahl und
dem folgenden Prozentsatz:

1. für die Untergruppe nach § 7 Abs. 3
Nr. 3 Buchst. a: 100 Prozent,

2. für die Untergruppe nach § 7 Abs. 3
Nr. 3 Buchst. b: 109 Prozent,

3. für die Untergruppe nach § 7 Abs. 3
Nr. 3 Buchst. c: 130 Prozent,

4. für die Untergruppe nach § 7 Abs. 3
Nr. 3 Buchst. d: 158 Prozent.
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§ 20

Ergänzungsansätze

(1) Ist die Einwohnerzahl einer Ge-
meinde zum Stichtag nach § 3 Abs. 2 
Satz 1 um mehr als 5 Prozent geringer, als
sie zehn Jahre zuvor war, wird ihr ein Er-
gänzungsansatz für Bevölkerungsrück-
gang gewährt. Der Ergänzungsansatz
wird ermittelt, indem der Hauptansatz mit
dem 5 Prozent übersteigenden Prozent-
satz des Bevölkerungsrückgangs multipli-
ziert wird. § 3 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-
chend.

(2) Im Ländlichen Raum gelegene
kreisangehörige Gemeinden erhalten ei-
nen Ergänzungsansatz in Höhe von 3 Pro-
zent ihrer Einwohnerzahl.

(3) Sinkt in einer kreisangehörigen
Gemeinde, die kein Mittelzentrum oder
Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines
Oberzentrums ist, die für die Berechnung
des Hauptansatzes maßgebliche Einwoh-
nerzahl unter 7 500, erhält sie einen Er-
gänzungsansatz in Höhe von 5 Prozent ih-
rer Einwohnerzahl, solange ihre Einwoh-
nerzahl nicht unter 6 750 sinkt. Dasselbe
gilt für Gemeinden, bei denen im Aus-
gleichsjahr 2015 nach § 10 Abs. 3 des Fi-
nanzausgleichsgesetzes in der Fassung
vom 29. Mai 2007 (GVBl. I S. 310), aufge-
hoben durch Gesetz vom 23. Juli 2015
(GVBl. S. 298), in der am 31. Dezember
2015 geltenden Fassung der für den
Hauptansatz maßgebliche Prozentsatz
weiterhin 121 betragen hat, solange ihre
Einwohnerzahl nicht unter 6 750 sinkt.

§ 21

Steuerkraftmesszahl

(1) Die Steuerkraftmesszahl wird be-
rechnet, indem die Steuerkraftzahlen der
Grundsteuern, der Gewerbesteuer, des
Gemeindeanteils an der Einkommensteu-
er und des Gemeindeanteils an der Um-
satzsteuer für die kreisangehörige Ge-
meinde zusammengezählt werden und
die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer-
umlage von dieser Summe abgezogen
wird.

(2) Es werden angesetzt als Steuer-
kraftzahl

1. der Grundsteuer von den land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben
(Grundsteuer A) die Grundbeträge, die
nach dem Ist-Aufkommen ermittelt
werden, mit 332 Prozent (Nivellie-
rungshebesatz Grundsteuer A),

2. der Grundsteuer von den Grundstü-
cken (Grundsteuer B) die Grundbeträ-
ge, die nach dem Ist-Aufkommen er-
mittelt werden, mit 365 Prozent (Nivel-
lierungshebesatz Grundsteuer B),

3. der Gewerbesteuer die Grundbeträge,
die nach dem Ist-Aufkommen ermittelt
werden, mit 357 Prozent (Nivellie-
rungshebesatz Gewerbesteuer),

4. des Gemeindeanteils an der Einkom-
mensteuer der Betrag, der der Ge-
meinde für den maßgeblichen Zeit-

raum zugewiesen worden ist, ein-
schließlich der Ausgleichsleistungen
an die Gemeinden für die Belastungen
aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs nach § 62,

5. des Gemeindeanteils an der Umsatz-
steuer der Betrag, der der Gemeinde
für den maßgeblichen Zeitraum zuge-
wiesen worden ist,

6. der Gewerbesteuerumlage die Gewer-
besteuerumlage, die nach dem Umla-
gesoll ermittelt wird.

(3) Werden in einer Verbandssatzung
nach § 9 des Gesetzes über kommunale
Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember
1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. Dezember 2012
(GVBl. S. 622), oder in einer öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung nach § 24 des
Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit Bestimmungen über die Aufteilung
des Grundsteueraufkommens oder des Ge-
werbesteueraufkommens getroffen, so wer-
den diese auf gemeinsamen Antrag der be-
teiligten Gebietskörperschaften bei der Er-
mittlung der Steuerkraftmesszahl berück-
sichtigt, wenn sie für die Dauer von min-
destens fünf Jahren gelten.

(4) Die Steuerkraftzahlen werden nach
dem Aufkommen der Steuern und Umla-
gen eines Zwölfmonatszeitraums ermittelt,
der am 30. Juni des dem Ausgleichsjahr
vorangegangenen Kalenderjahres endet.

(5) Die Grundbeträge nach Abs. 2 Nr. 1
bis 3 werden ermittelt, indem das nach
Abs. 4 maßgebliche Ist-Aufkommen
durch den jeweils geltenden Hebesatz
geteilt wird. Ist der Hebesatz null, wird
der Durchschnitt der Grundbeträge der
letzten drei Referenzzeiträume nach 
Abs. 4 angesetzt, in denen die Steuer
noch erhoben wurde. Das Nähere regeln
die Ausführungsbestimmungen.

§ 22

Solidaritätsumlage auf 
abundante Steuerkraft

Von kreisangehörigen Gemeinden, de-
ren Steuerkraftmesszahl zuzüglich der
Schlüsselzuweisung A höher ist als ihre
Ausgleichsmesszahl, wird eine Umlage er-
hoben, die der Teilschlüsselmasse der
kreisangehörigen Gemeinden zufließt und
als Schlüsselzuweisung B verteilt wird. Die
Umlage beträgt 15 Prozent des die Aus-
gleichsmesszahl um nicht mehr als 10 Pro-
zent überschreitenden Anteils der Steuer-
kraftmesszahl und 25 Prozent des übrigen
die Ausgleichsmesszahl überschreitenden
Anteils der Steuerkraftmesszahl.

Dritter Abschnitt

Schlüsselzuweisungen an
die kreisfreien Städte

§ 23

Schlüsselzuweisungen

(1) Die kreisfreien Städte erhalten
jährliche Schlüsselzuweisungen. Die Hö-
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he bemisst sich für die einzelne Stadt
nach ihrer Steuerkraft und dem Verhält-
nis, in dem ihr durch den Gesamtansatz
ausgedrückter Finanzbedarf zu dem Fi-
nanzbedarf der anderen kreisfreien Städ-
te steht.

(2) Kreisfreie Städte, bei denen der
Quotient aus der Steuerkraftmesszahl und
dem Gesamtansatz weniger als 65 Pro-
zent des Quotienten aus der Summe der
Steuerkraftmesszahlen und der Summe
der Gesamtansätze aller kreisfreien Städ-
te erreicht, erhalten vorweg einen anteili-
gen Steuerkraftausgleich (Schlüsselzu-
weisung A). Dieser beträgt 65 Prozent des
Unterschiedsbetrages zwischen den bei-
den Quotienten, vervielfacht mit dem Ge-
samtansatz der ausgleichsberechtigten
Stadt.

(3) Kreisfreie Städte, deren Steuer-
kraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzu-
weisung A niedriger ist als ihre Aus-
gleichsmesszahl, erhalten eine Zuwei-
sung in Höhe von 65 Prozent der Diffe-
renz (Schlüsselzuweisung B).

§ 24

Ausgleichsmesszahl, Gesamtansatz

(1) Die Ausgleichsmesszahl einer
kreisfreien Stadt wird berechnet, indem
der Gesamtansatz mit dem Grundbetrag
vervielfacht wird.

(2) Der Gesamtansatz ist die Summe
aus dem Hauptansatz und den Ergän-
zungsansätzen.

(3) Der Grundbetrag ist in Euro mit
zwei Nachkommastellen so festzusetzen,
dass die Teilschlüsselmasse der kreisfrei-
en Städte einschließlich der festgesetzten
Solidaritätsumlage auf abundante Steuer-
kraft möglichst aufgebraucht wird.

§ 25

Hauptansatz

(1) Der Hauptansatz einer kreisfreien
Stadt entspricht ihrer Einwohnerzahl.

(2) Abweichend von Abs. 1 beträgt der
Hauptansatz der Stadt Frankfurt am Main
110 Prozent ihrer Einwohnerzahl.

§ 26

Ergänzungsansätze

(1) Ist die Einwohnerzahl einer kreis-
freien Stadt zum Stichtag nach § 3 Abs. 2
Satz 1 um mehr als 5 Prozent geringer, als
sie zehn Jahre zuvor war, wird ihr ein Er-
gänzungsansatz für Bevölkerungsrück-
gang gewährt. Der Ergänzungsansatz
wird ermittelt, indem der Hauptansatz mit
dem 5 Prozent übersteigenden Prozent-
satz des Bevölkerungsrückgangs multipli-
ziert wird. § 3 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-
chend.

(2) Überschreitet in einer kreisfreien
Stadt die Anzahl der nach dem örtlichen
Mietniveau gewichteten Bedarfsgemein-
schaften nach § 7 Abs. 3 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch je Einwohnerin

und Einwohner die durchschnittliche An-
zahl der nach dem örtlichen Mietniveau
gewichteten Bedarfsgemeinschaften je
Einwohnerin und Einwohner in allen
kreisfreien Städten um mehr als 5 Pro-
zent, erhält sie einen Ergänzungsansatz
in Höhe von 90 Prozent der den Durch-
schnitt um mehr als 5 Prozent überschrei-
tenden Anzahl der nach dem örtlichen
Mietniveau gewichteten Bedarfsgemein-
schaften. Für die Gewichtung ist die für
das Gebiet der kreisfreien Stadt geltende
Mietenstufe nach der Anlage zu § 1 
Abs. 3 der Wohngeldverordnung in der
Fassung vom 19. Oktober 2001 (BGBl. I 
S. 2722), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 11. Dezember 2012 (BGBl. I 
S. 2654), in der Weise zugrunde zu legen,
dass ab der Mietenstufe 2 die Zahl der
Bedarfsgemeinschaften je Stufe um 15
Prozent erhöht wird.

§ 27

Steuerkraftmesszahl

(1) Die Steuerkraftmesszahl wird be-
rechnet, indem die Steuerkraftzahlen der
Grundsteuern, der Gewerbesteuer, des
Gemeindeanteils an der Einkommensteu-
er und des Gemeindeanteils an der Um-
satzsteuer für die kreisfreie Stadt zusam-
mengezählt werden und die Steuerkraft-
zahl der Gewerbesteuerumlage von die-
ser Summe abgezogen wird.

(2) Es werden angesetzt als Steuer-
kraftzahl

1. der Grundsteuer von den land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben (Grund-
steuer A) die Grundbeträge, die nach
dem Ist-Aufkommen ermittelt werden,
mit 236 Prozent (Nivellierungshebesatz
Grundsteuer A),

2. der Grundsteuer von den Grundstü-
cken (Grundsteuer B) die Grundbeträ-
ge, die nach dem Ist-Aufkommen er-
mittelt werden, mit 492 Prozent (Nivel-
lierungshebesatz Grundsteuer B),

3. der Gewerbesteuer die Grundbeträge,
die nach dem Ist-Aufkommen ermittelt
werden, mit 454 Prozent (Nivellie-
rungshebesatz Gewerbesteuer),

4. des Gemeindeanteils an der Einkom-
mensteuer der Betrag, der der kreis-
freien Stadt für den maßgeblichen
Zeitraum zugewiesen worden ist, ein-
schließlich der Ausgleichsleistungen
an die Gemeinden für die Belastungen
aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs nach § 62,

5. des Gemeindeanteils an der Umsatz-
steuer der Betrag, der der kreisfreien
Stadt für den maßgeblichen Zeitraum
zugewiesen worden ist,

6. der Gewerbesteuerumlage die Gewer-
besteuerumlage, die nach dem Umla-
gesoll ermittelt wird.

(3) Werden in einer Verbandssatzung
nach § 9 des Gesetzes über kommunale
Gemeinschaftsarbeit oder in einer öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung nach § 24
des Gesetzes über kommunale Gemein-
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schaftsarbeit Bestimmungen über die
Aufteilung des Grundsteueraufkommens
oder des Gewerbesteueraufkommens ge-
troffen, so werden diese auf gemeinsa-
men Antrag der beteiligten Gebietskör-
perschaften bei der Ermittlung der Steu-
erkraftmesszahl berücksichtigt, wenn sie
für die Dauer von mindestens fünf Jahren
gelten.

(4) Die Steuerkraftzahlen werden nach
dem Aufkommen der Steuern und Umla-
gen eines Zwölfmonatszeitraums ermit-
telt, der am 30. Juni des dem Ausgleichs-
jahr vorangegangenen Kalenderjahres
endet.

(5) Die Grundbeträge nach Abs. 2 Nr. 1
bis 3 werden ermittelt, indem das nach
Abs. 4 maßgelbliche Ist-Aufkommen
durch den jeweils geltenden Hebesatz
geteilt wird. Ist der Hebesatz null, wird
der Durchschnitt der Grundbeträge der
letzten drei Referenzzeiträume nach 
Abs. 4 angesetzt, in denen die Steuer
noch erhoben wurde. Das Nähere regeln
die Ausführungsbestimmungen.

§ 28

Solidaritätsumlage auf
abundante Steuerkraft

Von kreisfreien Städten, deren Steuer-
kraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzu-
weisung A höher ist als ihre Ausgleichs-
messzahl, wird eine Umlage erhoben, die
der Teilschlüsselmasse der kreisfreien
Städte zufließt und als Schlüsselzuwei-
sung B verteilt wird. Die Umlage beträgt
15 Prozent des die Ausgleichsmesszahl
um nicht mehr als 10 Prozent überschrei-
tenden Anteils der Steuerkraftmesszahl
und 25 Prozent des übrigen die Aus-
gleichsmesszahl überschreitenden Anteils
der Steuerkraftmesszahl.

Vierter Abschnitt

Schlüsselzuweisungen
an die Landkreise

§ 29

Schlüsselzuweisungen

Die Landkreise erhalten jährliche
Schlüsselzuweisungen. Die Höhe bemisst
sich für den einzelnen Landkreis nach
seiner Umlagekraft und dem Verhältnis,
in dem sein durch den Gesamtansatz aus-
gedrückter Finanzbedarf zu dem Finanz-
bedarf der anderen Landkreise steht. Ist
die Umlagekraftmesszahl eines Landkrei-
ses niedriger als seine Ausgleichsmess-
zahl, beträgt die Schlüsselzuweisung 
65 Prozent des Unterschiedsbetrags.

§ 30

Ausgleichsmesszahl, Gesamtansatz

(1) Die Ausgleichsmesszahl eines
Landkreises wird berechnet, indem der
Gesamtansatz mit dem Grundbetrag ver-
vielfacht wird.

(2) Der Gesamtansatz ist die Summe
aus dem Hauptansatz und den Ergän-
zungsansätzen.

(3) Der Grundbetrag ist in Euro mit
zwei Nachkommastellen so festzusetzen,
dass die Teilschlüsselmasse der Landkrei-
se einschließlich der festgesetzten Umla-
ge auf abundante Umlagekraft möglichst
aufgebraucht wird.

§ 31

Hauptansatz

Der Hauptansatz eines Landkreises ist
die Summe der Einwohnerzahlen seiner
Gemeinden. Übersteigt die Einwohner-
zahl einer Gemeinde 50 000, ist sie mit 
75 Prozent anzusetzen.

§ 32

Ergänzungsansätze

(1) Ist die Einwohnerzahl eines Land-
kreises zum Stichtag nach § 3 Abs. 2 
Satz 1 um mehr als 5 Prozent geringer, als
sie zehn Jahre zuvor war, wird ihm ein
Ergänzungsansatz für Bevölkerungsrück-
gang gewährt. Der Ergänzungsansatz
wird ermittelt, indem der Hauptansatz mit
dem 5 Prozent übersteigenden Prozent-
satz des Bevölkerungsrückgangs multipli-
ziert wird. § 3 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-
chend.

(2) Liegen kreisangehörige Gemein-
den im Ländlichen Raum, erhält ihr Land-
kreis einen Ergänzungsansatz in Höhe
von 3 Prozent der Einwohnerzahl dieser
Gemeinden.

(3) Überschreitet in einem Landkreis
die Anzahl der nach dem örtlichen Miet-
niveau gewichteten Bedarfsgemeinschaf-
ten nach § 7 Abs. 3 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch je Einwohnerin und
Einwohner die durchschnittliche Anzahl
der nach dem örtlichen Mietniveau ge-
wichteten Bedarfsgemeinschaften je Ein-
wohnerin und Einwohner in allen Land-
kreisen um mehr als 5 Prozent, erhält er
einen Ergänzungsansatz in Höhe von 
150 Prozent der den Durchschnitt um
mehr als 5 Prozent überschreitenden An-
zahl der nach dem örtlichen Mietniveau
gewichteten Bedarfsgemeinschaften. § 26
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Landkrei-
se, für deren Gebiet unterschiedliche
Mietenstufen gelten, werden mit einem
Gewichtungsfaktor berücksichtigt, der
sich aus dem Anteil der Bevölkerung je
Mietenstufe an der Gesamtbevölkerung
errechnet.

§ 33

Umlagekraftmesszahl

Die Umlagekraftmesszahl beträgt 
46 Prozent der Summe der Umlagegrund-
lagen der kreisangehörigen Gemeinden
nach § 50 Abs. 2 Satz 1 und 2.

§ 34

Solidaritätsumlage auf
abundante Umlagekraft

Von Landkreisen, deren Umlagekraft-
messzahl höher ist als ihre Ausgleichs-
messzahl, wird eine Umlage erhoben, die
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der Teilschlüsselmasse der Landkreise zu-
fließt und als Schlüsselzuweisung verteilt
wird. Die Umlage beträgt 15 Prozent des
die Ausgleichsmesszahl um nicht mehr
als 10 Prozent überschreitenden Anteils
der Umlagekraftmesszahl und 25 Prozent
des übrigen die Ausgleichsmesszahl
überschreitenden Anteils der Umlage-
kraftmesszahl.

Fünfter Abschnitt

Finanzzuweisung an den
Landeswohlfahrtsverband Hessen

§ 35

Finanzzuweisung an den
Landeswohlfahrtsverband Hessen

Der Landeswohlfahrtsverband Hessen
erhält jährlich eine Finanzzuweisung, die
im Landeshaushalt festgelegt wird.

VIERTER TEIL

Besondere Finanzzuweisungen

§ 36

Allgemeine Grundsätze

Zum Ausgleich besonderer Belastun-
gen können Gemeinden und Landkreisen
für das Ausgleichsjahr, grundsätzlich fi-
nanzkraftunabhängig, Besondere Finanz-
zuweisungen nach Maßgabe der §§ 37 bis
44 gewährt werden. Sie sind im Haushalt
des jeweiligen Empfängers zweckgebun-
den zu vereinnahmen.

§ 37

Zuweisungen für 
Betreuungsangebote an Schulen

Gemeinden und Landkreisen, die
Schulträger sind, können Zuweisungen
für Betreuungsangebote nach § 15 Abs. 1
des Schulgesetzes in der Fassung vom 
14. Juni 2005 (GVBl. I S. 441), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 24. März 2015
(GVBl. S. 118), an Grundschulen sowie ei-
genständigen Grundstufen der Schulen
mit Förderschwerpunkt Lernen und Schu-
len mit Förderschwerpunkt Sprachheilför-
derung gewährt werden. Die Zuweisun-
gen setzt das für das allgemeinbildende
Schulwesen zuständige Ministerium im
Einvernehmen mit dem für kommunale
Angelegenheiten zuständigen Ministeri-
um und dem Ministerium der Finanzen
fest.

§ 38

Zuweisungen zu den Auszahlungen für
Kinder- und Jugenderholung, für Projekte

der Jugendhilfe und zur Schaffung von
familien- und kinderfreundlichen 

Rahmenbedingungen

(1) Gemeinden und Landkreisen kön-
nen Finanzzuweisungen für Maßnahmen
der Kinder- und Jugenderholung, für Pro-
jekte der Kinder- und Jugendhilfe und
zur Schaffung von familien- und kinder-

freundlichen Rahmenbedingungen ein-
schließlich wissenschaftlicher Begleitung
gewährt werden. Aufträge zur wissen-
schaftlichen Begleitung von Projekten
und deren Abwicklung kann das für die
Kinder- und Jugendhilfe zuständige Mi-
nisterium erteilen.

(2) Die Zuweisungen können auch zur
Weiterleitung an Dritte bewilligt werden,
soweit deren Maßnahmen an die Stelle
kommunaler Maßnahmen treten.

(3) Über die Mittel verfügt das für die
Kinder- und Jugendhilfe zuständige Mi-
nisterium im Einvernehmen mit dem für
kommunale Angelegenheiten zuständi-
gen Ministerium und dem Ministerium
der Finanzen.

§ 39

Zuweisungen nach den §§ 32, 32a und
32c des Hessischen Kinder- und 

Jugendhilfegesetzbuches

(1) Gemeinden erhalten für die nach
den §§ 32 und 32c des Hessischen Kinder-
und Jugendhilfegesetzbuches vom 18. De-
zember 2006 (GVBl. I S. 698), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 15. Oktober
2014 (GVBl. S. 241), vorgesehene Landes-
förderung jährliche Finanzzuweisungen.
Darüber hinaus erhalten Gemeinden mit
eigenem Jugendamt und Landkreise jähr-
liche Finanzzuweisungen für die in § 32a
des Hessischen Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzbuches vorgesehene Landesförde-
rung.

(2) Die Zuweisungen können auch zur
Weiterleitung an Dritte bewilligt werden.

(3) Die Zuweisungen nach § 32 des
Hessischen Kinder- und Jugendhilfege-
setzbuches können abweichend von Abs. 1
Satz 1 auch an nicht kommunale Träger
von Tageseinrichtungen geleistet werden.

§ 40

Zuweisungen für den öffentlichen
Personennahverkehr

(1) Zum Ausgleich kommunaler Belas-
tungen aus dem öffentlichen Personen-
nahverkehr einschließlich des Ausgleichs,
der für die Erfüllung gemeinwirtschaftli-
cher Verpflichtungen im Sinne des Art. 2
Buchst. e der Verordnung (EG) Nr. 1370/
2007 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 23. Oktober 2007 über öf-
fentliche Personenverkehrsdienste auf
Schiene und Straße und zur Aufhebung
der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69
und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates 
(ABl. EU Nr. L 315 S. 1) im Ausbildungs-
verkehr gewährt wird, können an Ver-
kehrsverbünde, an denen Gemeinden
und Gemeindeverbände mehrheitlich be-
teiligt sind, Zuweisungen gewährt wer-
den. Die Zuweisungen können mit den
Verkehrsverbünden in mehrjährigen Bud-
gets (Finanzierungsvereinbarungen) ver-
einbart werden.

(2) Die Zuweisungen setzt das für den
Öffentlichen Personennahverkehr zustän-
dige Ministerium im Einvernehmen mit
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dem für kommunale Angelegenheiten zu-
ständigen Ministerium und dem Ministe-
rium der Finanzen fest.

§ 41

Zuweisungen zu den Auszahlungen
für Theater

(1) Den Städten Darmstadt, Frankfurt
am Main, Gießen, Kassel, Marburg und
Wiesbaden können Finanzzuweisungen
gewährt werden, soweit sie Verluste eige-
ner oder Finanzierungsanteile an Be-
triebskosten staatlicher Theater zu tragen
haben. Eigenen Theatern stehen entspre-
chende öffentliche Unternehmen gleich,
wenn die Städte mit 50 Prozent oder mehr
am Nennkapital unmittelbar beteiligt
sind.

(2) Die Zuweisungen setzt das für An-
gelegenheiten der Darstellenden Kunst
und ihrer Einrichtungen und Veranstal-
tungen (Theater, Festspiele) zuständige
Ministerium im Einvernehmen mit dem
für kommunale Angelegenheiten zustän-
digen Ministerium und dem Ministerium
der Finanzen im Rahmen der verfügbaren
Mittel fest. Dabei können überdurch-
schnittliche Belastungen angemessen be-
rücksichtigt werden. Ein Rechtsanspruch
auf eine Zuweisung oder eine bestimmte
Höhe der Zuweisung besteht nicht.

§ 42

Zuweisungen zu den Auszahlungen
für Bibliotheken, Museen und

Musikschulen

(1) Gemeinden und Landkreisen kön-
nen Finanzzuweisungen zu den Auszah-
lungen für Bibliotheken, Museen und
Musikschulen gewährt werden.

(2) Über die Mittel verfügt das für Wis-
senschaft und Kunst zuständige Ministeri-
um im Einvernehmen mit dem für kom-
munale Angelegenheiten zuständigen
Ministerium und dem Ministerium der Fi-
nanzen.

§ 43

Zuweisungen zu den
Auszahlungen für Straßen

(1) Gemeinden und Landkreise erhal-
ten als Träger der Baulast von Straßen
jährliche Zuweisungen, deren Höhe im
Landeshaushalt festgelegt wird.

(2) Die Zuweisung für die einzelne Ge-
meinde wird nach der Länge der Bundes-,
Landes- und Kreisstraßen berechnet, so-
weit die Gemeinde Träger der Baulast ist;
der Kilometer Bundesstraße wird mit 1,0,
der Kilometer Landes- und Kreisstraße
wird jeweils mit 2,1 vervielfältigt. Die Zu-
weisung für den einzelnen Landkreis
wird nach der Länge der Kreisstraßen be-
rechnet; die Kilometer je 1 000 Einwohne-
rinnen und Einwohner eines Landkreises
werden vervielfältigt, und zwar

1. jeder erste Kilometer mit 1,0,

2. jeder zweite Kilometer mit 1,6,

3. jeder weitere Kilometer mit 2,6.

Unberücksichtigt bleiben die Einwohne-
rinnen und Einwohner der kreisangehöri-
gen Gemeinden, die Zuweisungen für
Kreisstraßen nach Satz 1 erhalten.

§ 44

Zuweisungen zu den
Belastungen der Heilkurorte

(1) Kreisangehörige Gemeinden, die in
dem nach § 8 Abs. 6 der Hessischen Bei-
hilfenverordnung in der Fassung vom 
5. Dezember 2001 (GVBl. I S. 482, 491,
564), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 25. Juni 2012 (GVBl. S. 182), be-
kanntgegebenen Heilkurorteverzeichnis
enthalten sind, erhalten für die dort ge-
nannten Gemeindeteile Finanzzuweisun-
gen zum Ausgleich ihrer besonderen Be-
lastungen, soweit bei ihnen jeweils min-
destens 5 000 kurtaxpflichtige Übernach-
tungen des zweiten dem Ausgleichsjahr
vorangegangenen Jahres nachgewiesen
werden können.

(2) Die im Landeshaushalt bereitge-
stellten Mittel werden den Heilkurorten
zu 10 Prozent nach dem Anteil der nach
Abs. 3 gewichteten Einwohnerzahl der je-
weiligen Gemeinde an der Summe der
gewichteten Einwohnerzahlen aller Heil-
kurorte, die nach Abs. 1 zuweisungsbe-
rechtigt sind, zu 45 Prozent nach der Zahl
der kurtaxpflichtigen Übernachtungen bis
zu einem Wert von 100 Übernachtungen
pro Einwohner und zu 45 Prozent nach
der Zahl der Betten in Vorsorge- und Re-
habilitationseinrichtungen zugewiesen.
Maßgebend sind die Daten aus Erhe-
bungsunterlagen für das zweite dem Aus-
gleichsjahr vorangegangene Jahr.

(3) Zur Ermittlung des einwohnerbezo-
genen Anteils der Zuweisung nach Abs. 2
wird die Einwohnerzahl der Gemeinde
wie folgt vervielfältigt:

1. bei einer Einwohnerzahl von weniger
als 7 000 mit dem Faktor 6,

2. bei einer Einwohnerzahl von 7 000 bis
unter 14 000 mit dem Faktor 5,

3. bei einer Einwohnerzahl von 14 000 bis
unter 21 000 mit dem Faktor 4,

4. bei einer Einwohnerzahl von 21 000 bis
unter 28 000 mit dem Faktor 3,

5. bei einer Einwohnerzahl von 28 000
bis unter 35 000 mit dem Faktor 2,

6. bei einer Einwohnerzahl von 35 000
bis unter 42 000 mit dem Faktor 1,

7. bei einer Einwohnerzahl von 42 000
und mehr mit dem Faktor 0.

FÜNFTER TEIL

Auszahlungen zur Finanzierung von 
Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 45

Allgemeine Grundsätze

Für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen können Gemeinden
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und Gemeindeverbänden Zuwendungen
nach Maßgabe der §§ 46 bis 49 gewährt
werden. Die Höhe der Mittel wird im Lan-
deshaushalt festgelegt. Die Zuwendun-
gen sind im Finanzhaushalt zu vereinnah-
men.

§ 46
Pauschale Investitionsförderung

im Ländlichen Raum
(1) Kreisangehörige Gemeinden im

Ländlichen Raum erhalten jährlich eine
Investitionsstrukturpauschale für den
Ländlichen Raum und, sofern sie Mittel-
zentren ohne Teilfunktionen eines Ober-
zentrums sind, eine Investitionspauschale
für Mittelzentren im Ländlichen Raum.

(2) Die Zuweisungen können auch zur
Tilgung von Investitionskrediten einge-
setzt werden. Sie können abweichend
von § 45 Satz 3 im Ergebnishaushalt ein-
gesetzt werden, soweit und solange beim
Zuwendungsempfänger keine Auszah-
lungen für Investitionen oder Investitions-
förderungsmaßnahmen oder für die Til-
gung von Investitionskrediten anfallen.

(3) Die Zuweisungen für die einzelnen
kreisangehörigen Gemeinden sind so
festzusetzen, dass die verfügbaren Mittel
möglichst aufgebraucht werden, und auf
volle tausend Euro zu runden.

§ 47
Zuweisungen für

wasserwirtschaftliche Maßnahmen
Gemeinden und Gemeindeverbände

können als Träger der Unterhaltungslast
bei Maßnahmen an Gewässern zweiter
Ordnung, die in der Anlage 4 zu § 25 
Abs. 4 des Hessischen Wassergesetzes
vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 548),
geändert durch Gesetz vom 13. Dezember
2012 (GVBl. S. 622), genannt werden,
jährliche pauschale Zuweisungen erhal-
ten, die im Staatsanzeiger für das Land
Hessen als Landesprogramm bekanntge-
geben werden. Das Nähere hierzu regeln
Richtlinien.

§ 48

Zuwendungen zur Projektförderung
(1) Gemeinden, Gemeindeverbänden

und Zweckverbänden können Zuwen-
dungen für einzelne Investitionen bewil-
ligt werden, die im Landeshaushalt fest-
gelegt werden.

(2) Die Zuwendungen sind ausschließ-
lich dazu bestimmt, die Auszahlungen zu
decken, die die Empfänger selbst tragen.
Die zuwendungsfähigen Auszahlungen
werden grundsätzlich in Höhe eines be-
stimmten Anteils finanziert. Die Höhe der
Zuwendung richtet sich nach der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit des Zuwen-
dungsempfängers und seiner Stellung im
Finanz und Lastenausgleich. Über die
veranschlagten Beträge verfügt das je-
weils zuständige Fachministerium im Ein-
vernehmen mit dem für kommunale An-
gelegenheiten zuständigen Ministerium
und dem Ministerium der Finanzen.

(3) Investitionen im Sinne des Abs. 1
sind auch die Maßnahmen der Deutschen
Bahn AG und deren Tochterunterneh-
men, die nach § 2 des Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetzes in der Fas-
sung vom 28. Januar 1988 (BGBl. I 
S. 100), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 5. April 2011 (BGBl. I S. 554), förde-
rungsfähig sind, soweit sie die Verkehrs-
verhältnisse in den Kommunen verbes-
sern. Investitionen im Sinne des Abs. 1
sind ferner Maßnahmen von sonstigen
Verkehrs- und Verkehrsinfrastrukturun-
ternehmen, soweit diese Unternehmen
Aufgaben des öffentlichen Personennah-
verkehrs erfüllen, für die die Kommunen
zuständig sind. Zuwendungen werden
den Verkehrs- und Verkehrsinfrastruktur-
unternehmen bewilligt.

§ 49

Zuwendungen zu den Auszahlungen
für Krankenhäuser

(1) Um Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen für Krankenhäu-
ser zu finanzieren, für die Gemeinden
und Gemeindeverbände einen gesetzli-
chen Versorgungsauftrag haben, werden
Mittel im Finanzausgleich veranschlagt.
In die hierfür veranschlagten Mittel fließt
die Krankenhausumlage nach § 51.

(2) Die veranschlagten Beträge sind
zweckgebunden für gesetzlich bestimmte
Zuwendungen zu verwenden.

SECHSTER TEIL

Umlagen, Umlagegrundlagen

§ 50

Kreisumlage

(1) Die Landkreise haben von ihren
Gemeinden eine Kreisumlage zu erhe-
ben, soweit die Leistungen nach diesem
Gesetz und die sonstigen Erträge und
Einzahlungen zum Ausgleich des Haus-
halts und zum Ausgleich von Fehlbeträ-
gen aus Vorjahren nicht ausreichen. Die
Kreisumlage ist als Prozentsatz auf die
Umlagegrundlagen nach Abs. 2 festzule-
gen.

(2) Umlagegrundlage für die Kreisum-
lage einer kreisangehörigen Gemeinde ist
die um die Solidaritätsumlage auf abun-
dante Steuerkraft verminderte Summe
aus der Steuerkraftmesszahl und den
Schlüsselzuweisungen A und B. Für
kreisangehörige Gemeinden mit einer
Einwohnerzahl von mehr als 50 000 wer-
den die Umlagegrundlagen auf 56,5 Pro-
zent der Beträge nach Satz 1 ermäßigt.
Von Satz 2 können der Landkreis und die
betroffene kreisangehörige Gemeinde
einvernehmlich abweichen.

(3) Die Landkreise erheben zum Aus-
gleich ihrer Belastungen als Schulträger
von kreisangehörigen Gemeinden, die
nicht Schulträger sind, einen Zuschlag
zur Kreisumlage. Der Zuschlag ist als Pro-
zentsatz auf die nicht nach Abs. 2 Satz 2
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ermäßigten Umlagegrundlagen nach Abs.
2 Satz 1 festzulegen. Das Aufkommen aus
dem Zuschlag darf die Belastung des
Landkreises aus der Schulträgerschaft
nicht übersteigen und ist zweckgebunden
zu vereinnahmen.

(4) Die Landkreise können von den ge-
meindefreien Grundstücken eine Umlage
erheben. Die Umlage ist als Prozentsatz
auf die Umlagegrundlagen festzulegen
und darf 85 Prozent nicht übersteigen.
Umlagegrundlagen sind die Grundsteuer-
messbeträge nach § 13 Abs. 1 Satz 1 des
Grundsteuergesetzes vom 7. August 1973
(BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 2794), die mit den Nivellierungshebe-
sätzen nach § 21 Abs. 2 Nr. 1 und 2 ver-
vielfältigt werden.

(5) Die Hebesätze nach Abs. 1 Satz 2
und Abs. 4 Satz 2 und der Zuschlag nach
Abs. 3 dürfen nach dem 31. August des
Haushaltsjahres nicht mehr erhöht wer-
den; entscheidend ist das Datum der Be-
schlussfassung durch den Kreistag. Soll
die Kreisumlage erhöht werden, sind die
zur Umlage Verpflichteten vorher anzu-
hören. Das Ergebnis der Anhörung ist
dem Kreistag vor der Beschlussfassung
über die Erhöhung mitzuteilen.

(6) Der Hebesatz für die Kreisumlage
der kreisangehörigen Gemeinden bedarf
der Genehmigung durch die Aufsichtsbe-
hörde, wenn er den Hebesatz des Vorjah-
res um mehr als einen halben Prozent-
punkt überschreitet. Die Genehmigung
kann versagt oder es kann ein niedrigerer
als der beschlossene Hebesatz genehmigt
werden, wenn ein Ausgleich zwischen
der angemessenen Finanzausstattung des
Landkreises und seiner Gemeinden dies
erfordert. Das Ergebnis der Anhörung
nach Abs. 5 Satz 2 ist in die Entscheidung
über die Genehmigung einzubeziehen. 
§ 54 der Hessischen Landkreisordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 23. Juli 2015
(GVBl. S. 298), bleibt unberührt.

§ 51

Krankenhausumlage

(1) Die Krankenhausumlage wird nach
§ 37 des Hessischen Krankenhausgeset-
zes 2011 vom 21. Dezember 2010 (GVBl. I
S. 587), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 1. Juli 2014 (GVBl. S. 154), aufgrund
der für das Haushaltsjahr zu erwartenden
Auszahlungen veranschlagt. Mehr- oder
Minderbeträge werden bei der Veran-
schlagung der Umlage spätestens im
zweiten auf das Ausgleichsjahr folgende
Haushaltsjahr berücksichtigt.

(2) Die von den einzelnen kreisfreien
Städten und Landkreisen aufzubringende
Krankenhausumlage setzt das Ministeri-
um der Finanzen im Einvernehmen mit
dem für kommunale Angelegenheiten zu-
ständigen Ministerium fest. Umlage-
grundlagen für die Krankenhausumlage
eines Landkreises sind die um die Solida-

ritätsumlagen auf abundante Steuer- und
Umlagekraft nach den §§ 22 und 34 ver-
minderten Summen aus den Steuerkraft-
messzahlen nach § 21 und den Schlüssel-
zuweisungen nach den §§ 17 und 29. Um-
lagegrundlage für die Krankenhausumla-
ge einer kreisfreien Stadt ist die um die
Umlage auf abundante Steuerkraft nach 
§ 28 verminderte Summe aus der Steuer-
kraftmesszahl nach § 27 und den Schlüs-
selzuweisungen nach § 23.

(3) Der Umlagehebesatz ist gerundet
auf zwei Nachkommastellen so festzuset-
zen, dass sich der nach Abs. 1 Satz 1 ver-
anschlagte Betrag ergibt.

§ 52

Verbandsumlage des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

Umlagegrundlagen für die Verbands-
umlage eines Landkreises nach § 14 Abs. 2
des Gesetzes über den Landeswohlfahrts-
verband Hessen vom 7. Mai 1953 (GVBl.
S. 93), zuletzt geändert durch Gesetz vom
28. März 2015 (GVBl. S. 158), sind die um
die Solidaritätsumlagen auf abundante
Steuer- und Umlagekraft nach den §§ 22
und 34 verminderten Summen aus den
Steuerkraftmesszahlen nach § 21 und den
Schlüsselzuweisungen nach den §§ 17
und 29. Umlagegrundlage für die Ver-
bandsumlage einer kreisfreien Stadt ist
die um die Umlage auf abundante Steuer-
kraft nach § 28 verminderte Summe aus
der Steuerkraftmesszahl nach § 27 und
den Schlüsselzuweisungen nach § 23.

§ 53

Verbandsumlage des Regionalverbandes
FrankfurtRheinMain

(1) Umlagegrundlagen für die Ver-
bandsumlage nach § 18 des Gesetzes
über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-
Main vom 8. März 2011 (GVBl. I S. 153),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28. März 2015 (GVBl. S. 158), sind

1. die Anzahl der Einwohnerinnen und
Einwohner,

2. für die kreisfreien Städte die Umlage-
grundlagen nach § 52 Satz 2 und für
die kreisangehörigen Gemeinden die
Beträge nach § 50 Abs. 2 Satz 1.

(2) Die Verbandsumlage ist zu 50 Pro-
zent im Verhältnis der Umlagegrundlage
nach Abs. 1 Nr. 1 und zu 50 Prozent im
Verhältnis der Umlagegrundlage nach
Abs. 1 Nr. 2 aufzubringen.

§ 54

Verzinsung

Rückständige Umlagen nach den §§ 50
bis 53 sind vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit
an mit jährlich 2 Prozent über dem Basis-
zinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches zu verzinsen.
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§ 55

Zinsdienstumlage für das
Sonderinvestitionsprogramm

(1) Für den Zinsdienst für Darlehen
nach den §§ 3 und 6 des Hessischen Son-
derinvestitionsprogrammgesetzes wird
vom Landeswohlfahrtsverband Hessen,
von den Landkreisen, den kreisfreien
Städten und den kreisangehörigen Ge-
meinden eine Zinsdienstumlage erhoben
und der Finanzausgleichsmasse zuge-
führt. Das Umlagesoll entspricht dem im
Landeshaushalt veranschlagten Betrag.
Soweit er sich im Vollzug des Landes-
haushalts verändert, sind die Mehr- oder
Minderbeträge des Umlagesolls spätes-
tens im übernächsten Haushaltsjahr zu
veranschlagen.

(2) Die Zinslasten für Darlehen für Er-
satzschulen nach § 4 Abs. 1 Satz 2 des
Hessischen Sonderinvestitionsprogramm-
gesetzes und für Krankenhäuser auch in
nicht öffentlicher Trägerschaft werden
dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt
zugerechnet, in dem oder in der die ge-
förderte Ersatzschule oder das geförderte
Krankenhaus liegt. Die Zinslasten für
Darlehen für Krankenhäuser werden dem
Landeswohlfahrtsverband Hessen zuge-
rechnet, wenn das geförderte Kranken-
haus von ihm selbst, einem seiner Eigen-
betriebe, einer Gesellschaft, an der er be-
teiligt ist, oder in seinem Auftrag errichtet
oder betrieben wird.

SIEBTER TEIL

Sonstige Vorschriften

§ 56

Zuwendungen außerhalb 
der Finanzausgleichsmasse

Soweit das Land außerhalb dieses Ge-
setzes aufgrund besonderer Gesetze oder
nach Maßgabe des Landeshaushalts Mit-
tel für zweckgebundene Zuwendungen
an kommunale Empfänger vorsieht, sol-
len bei der Zuwendung deren finanzielle
Leistungsfähigkeit und ihre Stellung im
Finanz- und Lastenausgleich berücksich-
tigt werden. Über die Mittel verfügt das
jeweils zuständige Fachministerium im
Einvernehmen mit dem für kommunale
Angelegenheiten zuständigen Ministeri-
um und dem Ministerium der Finanzen.

§ 57

Kreisausgleichsstock

Die Landkreise können in ihrem Haus-
halt aus dem Aufkommen der Kreisumla-
ge einen Ausgleichsstock zum Ausgleich
außergewöhnlicher Belastungen ihrer Ge-
meinden ausweisen, wenn ihre Haus-
haltswirtschaft im Sinne von § 92 Abs. 3
Satz 1 der Hessischen Gemeindeordnung
ausgeglichen ist.

§ 58

Landesausgleichsstock

(1) Zum Ausgleich außergewöhnlicher
Belastungen und zum Ausgleich von Här-
ten bei der Durchführung dieses Gesetzes
und des Gemeindefinanzreformgesetzes
in der Fassung vom 10. März 2009 (BGBl. I
S. 502), geändert durch Gesetz vom 
8. Mai 2012 (BGBl. I S. 1030), wird der
nach § 28 des Finanzausgleichsgesetzes
in der am 31. Dezember 2015 geltenden
Fassung gebildete Landesausgleichsstock
fortgeführt.

(2) Liegen außergewöhnliche Belas-
tungen oder Härten vor, kann das für
kommunale Angelegenheiten zuständige
Ministerium im Einvernehmen mit dem
Ministerium der Finanzen Zuweisungen
an Gemeinden und Landkreise gewäh-
ren. Hierbei sind vorranging Gemeinden
und Landkreise zu berücksichtigen, bei
denen im Ausgleichsjahr die Durchfüh-
rung ihrer eigenen oder der ihnen über-
tragenen Aufgaben gefährdet ist und für
die die außergewöhnliche Belastung oder
die Härte auf unabwendbaren Umstän-
den beruht.

(3) Das für kommunale Angelegenhei-
ten zuständige Ministerium erlässt im
Einvernehmen mit dem Ministerium der
Finanzen Verwaltungsvorschriften, die
insbesondere die Verteilung der Mittel
nach Abs. 2, die Art der zu fördernden
Einrichtungen und die Ermittlung der
Leistungsfähigkeit der Gemeinden re-
geln.

(4) Aus dem Landesausgleichsstock
werden auch Zuweisungen für Zins-
diensthilfen nach Maßgabe von § 1 Abs. 4
und § 3 des Schutzschirmgesetzes vom
14. Mai 2012 (GVBl. S. 128) gewährt.

§ 59

Verwaltungskosten

Die dem Land zustehenden, bei dem
Landrat als Behörde der Landesverwal-
tung aufkommenden Verwaltungskosten
werden nach Abzug der daraus an andere
Stellen geleisteten Auslagen und Abga-
ben dem Landkreis überlassen.

§ 60

Zuweisungen von 
Verwarnungsgeldern und Geldbußen

(1) Geldbußen, die durch Bescheid des
Gemeindevorstandes, der Bürgermeiste-
rin oder des Bürgermeisters, der Oberbür-
germeisterin oder des Oberbürgermeis-
ters oder der Landrätin oder des Landrats
als allgemeine Ordnungsbehörde oder
des Kreisausschusses festgesetzt worden
sind, und Verwarnungsgelder, die von
diesen Behörden erhoben worden sind,
fließen der jeweiligen Gemeinde oder
dem Landkreis zu. Satz 1 gilt entspre-
chend für Nebenfolgen, die zu einer
Geldzahlung verpflichten, für die Einzie-
hung von Gegenständen und für die Kos-
ten des Bußgeldverfahrens.
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(2) Der nach Abs. 1 begünstigten Ge-
meinde oder dem begünstigten Landkreis
fallen die notwendigen Auslagen zur
Last, soweit sie einer oder einem Betroffe-
nen zu erstatten sind.

§ 61

Kriegsfolgelasten

Die Träger der Sozialhilfe tragen die
Aufwendungen, die ihnen

1. nach Maßgabe des Sozialhilferechts
für die Kriegsfolgenhilfe im Sinne der
§§ 7 bis 13 des Ersten Überleitungsge-
setzes in der im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 603-3, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2317),
erwachsen,

2. für die in § 2 Abs. 2 des Vierten Über-
leitungsgesetzes in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer
603-6, veröffentlichten bereinigten
Fassung bezeichneten Leistungen er-
wachsen, soweit diese Aufwendungen
nicht vom Bund, Land oder Aus-
gleichsfonds getragen werden.

§ 62

Ausgleichsleistungen an die Gemeinden
für Belastungen durch die Neuregelung

des Familienleistungsausgleichs

(1) Den Gemeinden wird zum Aus-
gleich ihrer Belastungen aus der Neure-
gelung des Familienleistungsausgleichs
ein Anteil von 26 Prozent des Mehrauf-
kommens der Umsatzsteuer zugewiesen,
das dem Land nach dem Finanzaus-
gleichsgesetz vom 20. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3955, 3956), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24. Juni 2015 (BGBl. I
S. 974), zusteht. Das Mehraufkommen der
Umsatzsteuer wird als proportionaler An-
teil des Gesamtaufkommens ermittelt.

(2) Der auf die Gemeinden entfallende
Anteil wird nach den Schlüsselzahlen für
die Aufteilung des Gemeindeanteils an
der Einkommensteuer verteilt, die in 
der Hessischen Ausführungsverordnung
zum Gemeindefinanzreformgesetz vom 
11. März 1998 (GVBl. I S. 87, 204), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 16. März
2015 (GVBl. S. 143), in der jeweils gelten-
den Fassung festgesetzt sind.

(3) Der auf die Gemeinden zu vertei-
lende Betrag wird für das Haushaltsjahr
im Landeshaushalt veranschlagt und mit
je einem Viertel zu den in der Hessischen
Ausführungsverordnung zum Gemeinde-
finanzreformgesetz genannten Terminen
für die Abschlagszahlungen ausgezahlt.
Die Vorschriften der Hessischen Ausfüh-
rungsverordnung zum Gemeindefinanz-
reformgesetz über die Ermittlung und
Zahlbarmachung der Ausgleichsleistun-
gen gelten entsprechend.

(4) Nach Veröffentlichung der endgül-
tigen Abrechnung der Umsatzsteuerver-
teilung und des Finanzausgleichs unter

den Ländern wird der den Gemeinden
zustehende Anteilsbetrag abschließend
ermittelt und festgesetzt. Nach Anrech-
nung der geleisteten Abschlagszahlungen
wird der Unterschiedsbetrag mit der ers-
ten Abschlagszahlung im folgenden
Haushaltsjahr ausgeglichen.

ACHTER TEIL

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 63

Abmilderung von Übergangshärten

Zur Abmilderung von Übergangshär-
ten, die sich für die Gemeinden und
Landkreise aus der Umstellung auf ein
bedarfsorientiertes Finanzausgleichssys-
tem ergeben, werden dem nach § 9 Abs. 3
Satz 1 sich ergebenden Stabilitätsansatz
jährlich Mittel in Höhe von bis zu 60 Mil-
lionen Euro vorab entnommen. § 9 Abs. 4
findet auf diese Mittel keine Anwendung.
Darüber hinaus erforderliche Mittel wer-
den aus dem Landeshaushalt bereitge-
stellt. Die insgesamt zur Abmilderung von
Übergangshärten zur Verfügung stehen-
den Mittel können zur Aufstockung ein-
zelner oder aller Teilschlüsselmassen
nach § 16 Abs. 1 verwendet werden. Da-
nach verbleibende Mittel werden für die
Übergangsregelungen nach den §§ 64 bis
66 eingesetzt.

§ 64

Übergangsregelung für die 
kreisangehörigen Gemeinden

(1) Kreisangehörige Gemeinden, die
der Untergruppe nach § 7 Abs. 3 Nr. 3
Buchst. a angehören, erhalten einen Er-
gänzungsansatz in Höhe von 3 Prozent ih-
rer Einwohnerzahl.

(2) Kreisangehörige Gemeinden, die
der Untergruppe nach § 7 Abs. 3 Nr. 3
Buchst b angehören und deren Einwoh-
nerzahl mindestens 15 000 beträgt, erhal-
ten einen Ergänzungsansatz in Höhe von
2 Prozent ihrer Einwohnerzahl.

(3) Von den Ergänzungsansätzen nach
Abs. 1 und 2 ausgenommen sind kreisan-
gehörige Gemeinden, die einen Ergän-
zungsansatz nach § 20 Abs. 2 erhalten.

(4) Die für die Finanzierung der Ergän-
zungsansätze erforderlichen Mittel wer-
den als zusätzliche Schlüsselzuweisungen
gewährt.

§ 65

Übergangsregelung für
die Landkreise

Abweichend von § 31 Satz 2 gilt im
Ausgangsjahr eine Gewichtung von 
90 Prozent. In den Folgejahren vermin-
dert sich die Gewichtung um zwei Pro-
zentpunkte jährlich, bis die Gewichtung
nach § 31 Satz 2 erreicht ist. Die für die
Finanzierung der die Gewichtung nach 
§ 31 Satz 2 überschreitenden Gewichtung
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erforderlichen Mittel werden als zusätzli-
che Schlüsselzuweisungen gewährt.

§ 66

Übergangsregelung für die
Gemeinden und Landkreise

Aus den für das Ausgleichsjahr nach 
§ 63 Satz 3 nach Abzug der Leistungen
nach den §§ 64 und 65 zur Verfügung ste-
henden Mitteln erhalten die kreisangehö-
rigen Gemeinden, die kreisfreien Städte
und die Landkreise, denen nach Anwen-
dung der §§ 64 und 65 Verluste verblei-
ben, weitere Mittel. Verbleibende Verlus-
te nach Satz 1 sind negative Veränderun-
gen der Finanzausstattung, die sich ge-
genüber der am 31. Dezember 2015 gel-
tenden Rechtslage durch veränderte Zu-
weisungen unter Berücksichtigung zu
zahlender Umlagen ergeben. Die verblei-
benden Verluste können entweder durch
eine Modellberechnung für das jeweilige
Ausgleichsjahr oder im Wege einer
Durchschnittsbetrachtung auf der Grund-
lage von Modellberechnungen für mehre-
re vergangene Jahre ermittelt werden.
Die Finanzausgleichsmasse kann über die
Leistungen nach § 13 Abs. 1 hinaus auch
für die weiteren Mittel nach Satz 1 ver-
wendet werden.

§ 67

Übergangsregelungen für 
die Kreisumlage

(1) Für kreisangehörige Gemeinden,
die der Untergruppe nach § 7 Abs. 3 Nr. 3
Buchst. d angehören und für die nach 
§ 37 Abs. 3 Satz 5 des Finanzausgleichs-
gesetzes in der am 31. Dezember 2015
geltenden Fassung ein abweichender He-
besatz für die Kreisumlage galt, wird der
auf die Umlagegrundlagen nach § 50 
Abs. 2 anzuwendende Hebesatz erhöht.
Der maßgebliche Hebesatz wird berech-
net, indem der acht Prozentpunkte nicht
überschreitende Teil der im Ausgleichs-
jahr 2015 bestehenden Differenz der 
Hebesätze um zwei Drittel gemindert
wird.

(2) Für kreisangehörige Gemeinden,
für die nach § 37 Abs. 3 Satz 7 des Fi-
nanzausgleichsgesetzes in der am 31. De-
zember 2015 geltenden Fassung ein ab-
weichender Hebesatz für die Kreisumlage
galt, wird der auf die Umlagegrundlagen
nach § 50 Abs. 2 anzuwendende Hebe-
satz vermindert. Abs. 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

(3) Im Ausgangsjahr darf das Aufkom-
men aus der Kreisumlage nicht höher
sein, als es nach der für das Ausgleichs-
jahr 2015 geltenden Rechtslage gewesen
wäre. Die auf die Umlagegrundlagen
nach § 50 Abs. 2 und 4 Satz 2 anzuwen-
denden Hebesätze sind für das Aus-
gangsjahr entsprechend festzusetzen. Bei
der Festsetzung sind die aus Abs. 1 und 2
sich ergebenden Hebesatzdifferenzen zu
berücksichtigen.

§ 68

Übergangsregelung für die Abwicklung
von Zuweisungen zu den Auszahlungen

für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

(1) Die bereits aufgenommenen und
bewilligten Darlehen des Abschlusspro-
gramms Abwasser werden nach Maßgabe
des § 31 Abs. 1 des Finanzausgleichsge-
setzes in der am 31. Dezember 2015 gel-
tenden Fassung abgewickelt.

(2) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes bewilligte Zuwendungen
für einzelne Investitionen im Bereich der
kommunalen Altlasten- und Abfallbeseiti-
gung nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des 
Finanzausgleichsgesetzes in der am 
31. Dezember 2015 geltenden Fassung
werden nach Maßgabe des § 33 Abs. 4
des Finanzausgleichsgesetzes in der am
31. Dezember 2015 geltenden Fassung
abgewickelt.

(3) Die aufgrund des Finanzausgleichs-
gesetzes in der am 31. Dezember 2015
geltenden Fassung und aufgrund entspre-
chender Ermächtigung durch die jährli-
chen Haushaltspläne eingegangenen Ver-
pflichtungen sind aus den jeweiligen
Haushaltsansätzen vorrangig zu erbrin-
gen.

§ 69

Übergangsregelung für den 
Landesausgleichsstock

Ansprüche auf Leistungen aus dem
Landesausgleichsstock, die vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes nach § 28 Abs. 2 des
Finanzausgleichsgesetzes in der am 
31. Dezember 2015 geltenden Fassung
begründet wurden, bestehen fort. Sie sind
nach Maßgabe des § 58 Abs. 2 abzuwi-
ckeln.

§ 70

Übergangsregelung zu Abrechnungen
aus dem bisherigen Steuerverbund

(1) Mehr- oder Minderbeträge aus der
Steuerverbundmasse des Haushaltsjahres
2014 nach § 2 Abs. 2 des Finanzaus-
gleichsgesetzes in der am 31. Dezember
2015 geltenden Fassung (Steuerverbund-
masse) können im Ausgangsjahr, solche
aus der Steuerverbundmasse des Haus-
haltsjahres 2015 im Ausgleichsjahr 2017
durch eine Erhöhung oder Minderung des
Stabilitätsansatzes berücksichtigt werden,
soweit sie nicht nach § 2 Abs. 4 Satz 2 des
Finanzausgleichsgesetzes in der am 
31. Dezember 2015 geltenden Fassung in
die Berechnung der Steuerverbundmasse
einbezogen wurden. Eine Minderung des
Stabilitätsansatzes über seine vollständi-
ge Aufzehrung hinaus ist ausgeschlossen.
Bei der Berechnung nach § 9 Abs. 2 Satz 3
und 4 bleibt eine im vorangegangenen
Ausgleichsjahr erfolgte Berücksichtigung
von Mehr- oder Minderbeträgen nach
Satz 1 außer Betracht.

(2) Überschreiten die dem Land verblei-
benden Einnahmen an Einkommensteuer,
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Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer und Ver-
mögensteuer zuzüglich zwei Drittel der
dem Land verbleibenden Einnahmen an
Grunderwerbsteuer im Haushaltsjahr 2016
den Wert von 16 189 833 000 Euro, erhöht
sich im Ausgleichsjahr 2018 der Abrech-
nungswert nach § 11 Abs. 1 Satz 2 um 23
Prozent des Differenzbetrags. Unterschrei-
ten die dem Land verbleibenden Einnah-
men nach Satz 1 im Haushaltsjahr 2016
diesen Wert, vermindert sich im Aus-
gleichsjahr 2018 der Abrechnungswert
nach § 11 Abs. 1 Satz 2 um 23 Prozent des
Differenzbetrags. § 8 Abs. 2 gilt entspre-
chend.

§ 71

Berichtigungen

(1) Anträge auf Berichtigung von Um-
lagegrundlagen für die Umlagen nach
den §§ 50 bis 53, von Leistungen auf-
grund dieses Gesetzes oder von Solidari-
tätsumlagen auf abundante Steuer- oder
Umlagekraft nach den §§ 22, 28 oder 34
sind innerhalb einer Ausschlussfrist von
drei Monaten nach der Bekanntgabe zu
stellen. Die Ausschlussfrist endet frühes-
tens mit dem Ablauf des 30. Juni des Aus-
gleichsjahres.

(2) Eine Berichtigung einer in Abs. 1
genannten Umlagegrundlage ist nur
durchzuführen, wenn sie zu einer Abwei-
chung von mindestens 500 Euro führt. Ei-
ne Berichtigung einer Leistung oder einer
Solidaritätsumlage auf abundante Steuer-
oder Umlagekraft ist nur durchzuführen,
wenn sie zu einer Abweichung von min-
destens 250 Euro führt.

(3) Spitzenbeträge, die sich aus Berich-
tigungen von Leistungen oder Solidari-
tätsumlagen auf abundante Steuer- oder
Umlagekraft ergeben, werden über den
Landesausgleichsstock verrechnet.

§ 72

Aufhebung von Leistungen

(1) Werden aufgrund dieses Gesetzes
ergangene Verwaltungsakte zurückge-
nommen oder widerrufen, findet das Hes-
sische Verwaltungsverfahrensgesetz mit
der Maßgabe Anwendung, dass der zu er-
stattende oder zeitweilig nicht zweckent-
sprechend verwendete Betrag nur zu ver-
zinsen ist, wenn er 50 000 Euro übersteigt.

(2) Die zu erstattenden Beträge und
Zinsen sollen bei dem jeweiligen Ausga-
benansatz vereinnahmt werden.

§ 73

Verordnungsermächtigungen

(1) Die Ministerin oder der Minister
der Finanzen erlässt im Einvernehmen
mit der für kommunale Angelegenheiten
zuständigen Ministerin oder dem hierfür
zuständigen Minister durch Rechtsverord-
nung die notwendigen Regelungen über
das Verfahren zur Durchführung dieses
Gesetzes und die sonstigen Ausführungs-
bestimmungen. In den Ausführungsbe-

stimmungen wird das Nähere über die
Berechnung und Zahlung der Allgemei-
nen und Besonderen Finanzzuweisungen
festgelegt.

(2) Im Fall des § 46 bestimmt die Mi-
nisterin oder der Minister der Finanzen
im Einvernehmen mit der für kommunale
Angelegenheiten zuständigen Ministerin
oder dem hierfür zuständigen Minister, im
Fall des § 47 die für Wasserwirtschaft und
für Gewässerschutz und Gewässernut-
zung zuständige Ministerin oder der hier-
für zuständige Minister im Einvernehmen
mit der Ministerin oder dem Minister der
Finanzen und der für kommunale Angele-
genheiten zuständigen Ministerin oder
dem hierfür zuständigen Minister durch
Rechtsverordnung,

1. wie sich für die einzelnen kommuna-
len Gebietskörperschaften die Höhe
der Zuweisungen bemisst,

2. wie die Zuweisung zu runden, die Ver-
wendung und zurückzufordernde Be-
träge nachzuweisen, aufzurechnen
oder zu verrechnen sind,

3. welche amtliche Statistik oder welche
Erhebungsunterlagen zugrunde zu le-
gen sind.

§ 74

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016
in Kraft.

Artikel 22)

Änderung des Gesetzes über den
Landeswohlfahrtsverband Hessen

§ 14 des Gesetzes über den Landes-
wohlfahrtsverband Hessen vom 7. Mai
1953 (GVBl. S. 93), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 28. März 2015 (GVBl. S. 158),
wird wie folgt geändert:

1. In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe 
„29. Mai 2007 (GVBl. I S. 310), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 8. März
2011 (GVBl. I S. 162),“ durch „23. Juli
2015 (GVBl. S. 298)“ ersetzt.

2. Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 33)

Änderung des Gesetzes über die Metro-
polregion Frankfurt/Rhein-Main

In § 18 Satz 1 des Gesetzes über die
Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main
vom 8. März 2011 (GVBl. I S. 153), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 28. März
2015 (GVBl. S. 158), wird die Angabe 
„§ 40 des Finanzausgleichsgesetzes in der
Fassung vom 29. Mai 2007 (GVBl. I 
S. 310), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 16. Dezember 2010 (GVBl. I S. 612),“
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durch „§ 53 des Finanzausgleichsgesetzes
vom 23. Juli 2015 (GVBl. S. 298)“ ersetzt.

Artikel 44)

Änderung der Hessischen
Landkreisordnung

§ 53 Abs. 2 der Hessischen Landkreis-
ordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 183),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28. März 2015 (GVBl. S. 158), wird wie
folgt gefasst:

„(2) Der Landkreis erhebt von den
kreisangehörigen Gemeinden eine Umla-
ge nach Maßgabe des § 50 des Finanz-
ausgleichsgesetzes vom 23. Juli 2015
(GVBl. S. 298); von den gemeindefreien
Grundstücken kann er eine Umlage erhe-
ben (Kreisumlage). Die Kreisumlage ist in
der Haushaltssatzung für jedes Haus-
haltsjahr neu festzusetzen.“

Artikel 55)

Änderung des Hessischen
Krankenhausgesetzes 2011

In § 37 Satz 1 des Hessischen Kran-
kenhausgesetz 2011 vom 21. Dezember
2010 (GVBl. I S. 587), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 1. Juli 2014 (GVBl. 
S. 154), wird die Angabe „§ 38 des Fi-
nanzausgleichsgesetzes in der Fassung
vom 29. Mai 2007 (GVBl. I S. 310), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2013
(GVBl. S. 446)“ durch „§ 51 des Finanz-
ausgleichsgesetzes vom 23. Juli 2015
(GVBl. S. 298)” ersetzt.

Artikel 66)

Änderung der Hessischen
Ausführungsverordnung zum
Gemeindefinanzreformgesetz

In § 1 der Hessischen Ausführungsver-
ordnung zum Gemeindefinanzreformge-
setz vom 11. März 1998 (GVBl. I S. 87,
204), zuletzt geändert durch Verordnung

vom 16. März 2015 (GVBl. S. 143), wird
die Angabe „§ 46a des Finanzausgleichs-
gesetzes in der Fassung vom 29. Mai 2007
(GVBl. I S. 310), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 27. Juni 2013 (GVBl. S. 446),“
durch „§ 62 des Finanzausgleichsgesetzes
vom 23. Juli 2015 (GVBl. S. 298)“ ersetzt.

Artikel 77)

Änderung des Hessischen
Sonderinvestitionsprogrammgesetzes

In § 7 des Hessischen Sonderinvestiti-
onsprogrammgesetzes vom 9. März 2009
(GVBl. I S. 92) wird die Angabe „§ 41 des
Finanzausgleichgesetzes in der Fassung
vom 29. Mai 2007 (GVBl. I S. 310), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 19. Novem-
ber 2008 (GVBl. I S. 979),“ durch „§ 56
des Finanzausgleichsgesetzes vom 23. Ju-
li 2015 (GVBl. S. 298)“ ersetzt.

Artikel 88)

Änderung des Schutzschirmgesetzes

In § 1 Abs. 4 Satz 1 des Schutzschirm-
gesetzes vom 14. Mai 2012 (GVBl. S. 128)
wird die Angabe „§ 28 Abs. 1 Satz 2 des
Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung
vom 29. Mai 2007 (GVBl. I S. 310), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 14. Mai 2012
(GVBl. S. 128),“ durch „§ 58 Abs. 4 des
Finanzausgleichsgesetzes vom 23. Juli
2015 (GVBl. S. 298)“ ersetzt.

Artikel 99)

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Finanzausgleichsgesetz in der
Fassung vom 29. Mai 2007 (GVBl. I 
S. 310), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 27. Juni 2013 (GVBl. S. 446), wird
aufgehoben.

Artikel 10

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016
in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 23. Juli 2015

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e r  F i n a n z e n  

D r.  S c h ä f e r

4) Ändert FFN 332-1
5) Ändert FFN 351-84
6) Ändert FFN 41-22
7) Ändert FFN 41-39
8) Ändert FFN 41-40
9) Hebt auf FFN 41-16
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Gesetz zur Modernisierung des
hessischen Rechts in Angelegenheiten

der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Artikel 11)

Hessisches Ausführungsgesetz zum
Gesetz über das Verfahren in
Familiensachen und in den

Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit (HAGFamFG)

§ 1

Anwendung bundesrechtlicher
Vorschriften

Für die Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit, die durch Landesge-
setz den ordentlichen Gerichten übertra-
gen sind, gelten das Gesetz über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2586, 2587), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 29. Juni 2015 (BGBl. I S. 1042),
sowie das Gerichtsverfassungsgesetz in der
jeweils geltenden Fassung, soweit nichts
anderes bestimmt ist. Entscheidungen des
Oberlandesgerichts sind nicht anfechtbar.

§ 2

Weiterleitung von Schriftstücken
an das zuständige Gericht

Anzeigen, Anträge und Erklärungen,
die einem unzuständigen Gericht zuge-
hen, sind unverzüglich an das zuständige
Gericht weiterzuleiten. Die Wirkung einer
Verfahrenshandlung tritt nicht ein, bevor
das Schriftstück dort eingeht.

§ 3

Ausfertigungen gerichtlicher
Verfügungen

Die Ausfertigung einer gerichtlichen
Verfügung ist von der Urkundsbeamtin
oder dem Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle zu unterschreiben und mit
dem Dienstsiegel zu versehen.

§ 4

Sicherungsmaßnahmen nach dem
Ableben von Bediensteten einer Behörde

Nach dem Tode von Bediensteten ei-
ner Behörde kann diese oder die Auf-
sichtsbehörde für die Sicherung der im
Nachlass befindlichen amtlichen Schrift-
stücke und der sonstigen Werte sorgen,
deren Herausgabe aufgrund des Dienst-
verhältnisses verlangt werden kann.

§ 5

Vereinssachen

Das Amtsgericht hat die Eintragung
der Auflösung und der Entziehung der
Rechtsfähigkeit eines Vereins in das Ver-
einsregister durch Veröffentlichung in
dem von der Landesjustizverwaltung be-
stimmten elektronischen Informations-
und Kommunikationssystem bekannt zu
machen.

§ 6

Freiwillige Versteigerungen
beweglicher Sachen und
Vermögensverzeichnisse

(1) Das Amtsgericht ist zuständig, frei-
willige Versteigerungen beweglicher Sa-
chen vorzunehmen sowie Vermögensver-
zeichnisse aufzunehmen.

(2) Unberührt bleiben die Vorschriften,
nach denen die in Abs. 1 bezeichneten
Angelegenheiten auch von anderen Be-
hörden oder mit öffentlichem Glauben
versehenen Personen vorgenommen wer-
den können.

§ 7

Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen
oder Sachverständigen außerhalb eines

anhängigen Verfahrens

Das Amtsgericht kann außerhalb eines
anhängigen Verfahrens Zeuginnen und
Zeugen oder Sachverständige verneh-
men, um lediglich die Aussage oder Ab-
gabe des Gutachtens als Tatsache zu be-
urkunden, wenn ein berechtigtes Interes-
se vorliegt. Zeugen und Sachverständige
können zur Aussage und Abgabe des
Gutachtens nicht gezwungen werden.
Das Amtsgericht kann Sachverständige
beeidigen, wenn alle Beteiligten es bean-
tragen.

§ 8

Beurkundungen der Kollegialgerichte
in Fideikommisssachen

Beurkundungen, für die das Landge-
richt oder das Oberlandesgericht zustän-
dig ist, können beauftragte oder ersuchte
Richterinnen und Richter vornehmen. Der
Auftrag kann auch von der oder dem Vor-
sitzenden der Kammer oder des Senats
erteilt werden. Die Richterin soll sich in
der Urkunde als beauftragte oder ersuch-
te Richterin, der Richter als beauftragter
oder ersuchter Richter bezeichnen.1) FFN 250-10

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Modernisierung des hessischen Rechts in Angelegenheiten

der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Vom 23. Juli 2015
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§ 9

Zuständigkeit der Urkundsbeamtinnen
und Urkundsbeamten der Geschäftsstelle

Urkundsbeamtinnen und Urkundsbe-
amte der Geschäftsstelle des Amtsge-
richts sind auf Anordnung zuständig,

1. Siegelungen und Entsiegelungen vor-
zunehmen und

2. Bestandsverzeichnisse aufzunehmen.

§ 10

Zuständigkeit der 
Gerichtsvollzieherinnen und

Gerichtsvollzieher

(1) Gerichtsvollzieherinnen und Ge-
richtsvollzieher sind zuständig,

1. Wechsel- und Scheckproteste aufzu-
nehmen,

2. freiwillige Versteigerungen von be-
weglichen Sachen und Früchten, die
vom Boden noch nicht getrennt sind,
durchzuführen,

3. im Auftrag des Gerichts oder der Insol-
venzverwalterin oder des Insolvenz-
verwalters

a) Bestandsverzeichnisse aufzuneh-
men,

b) Siegelungen und Entsiegelungen
vorzunehmen,

4. im Auftrag des Gerichts öffentliche
Verpachtungen an die Meistbietenden
vorzunehmen,

5. empfangsbedürftige Willenserklärun-
gen unter Abwesenden auf Antrag ei-
ner oder eines Beteiligten bekanntzu-
machen und ein mit der Bekanntma-
chung etwa verbundenes tatsächliches
Leistungsanerbieten im Namen der
Schuldnerin oder des Schuldners zu
beurkunden,

6. im Auftrag des Gerichts Zustellungen,
Aufforderungen und Vollstreckungen
vorzunehmen.

(2) Gerichtsvollzieherinnen und Ge-
richtsvollzieher können den Auftrag zu
einer freiwilligen Versteigerung ableh-
nen.

(3) Die Zuständigkeit des Amtsgerichts
für die in Abs. 1 Nr. 5 genannte Tätigkeit
ist ausgeschlossen.

(4) Unberührt bleiben die Vorschriften,
nach denen für die in Abs. 1 genannten
Tätigkeiten auch andere Stellen zustän-
dig sind.

§ 11

Verbleib der Urkunden

Die Urschrift einer gerichtlichen Ur-
kunde bleibt in der Verwahrung des Ge-
richts, wenn sie in der Form eines Proto-
kolls verfasst ist. § 344 Abs. 7 des Geset-
zes über das Verfahren in Familiensachen
und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit bleibt unberührt.

§ 12

Siegelung

Die Notarinnen und Notare sind zu-
ständig, im Auftrag des Gerichts Siege-
lungen und Entsiegelungen im Rahmen
eines Nachlasssicherungsverfahrens vor-
zunehmen.

§ 13

Beglaubigung zum Zweck
der Legalisation

Für die gerichtliche Beglaubigung
amtlicher Unterschriften zum Zweck der
Legalisation im diplomatischen Wege sind
die Landgerichtspräsidentinnen und
Landgerichtspräsidenten, deren ständige
Vertreterinnen und Vertreter und die mit
Zustimmung des für die Justiz zuständi-
gen Ministeriums von den Landgerichts-
präsidentinnen und Landgerichtspräsi-
denten bestimmten Richterinnen und
Richter zuständig.

§ 14

Übergangsregelung für
anhängige Verfahren

Auf die bei Inkrafttreten dieses Geset-
zes anhängigen Verfahren finden die bis-
herigen Vorschriften Anwendung.

§ 15

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Hessische Gesetz über die freiwil-
lige Gerichtsbarkeit vom 12. April 1954
(GVBl. S. 59, 96)2), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 26. März 2010 (GVBl. I 
S. 114), wird aufgehoben.

§ 16

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Artikel 23)

Änderung des Ortsgerichtsgesetzes

In § 19 Abs. 1 des Ortsgerichtsgesetzes
in der Fassung vom 2. April 1980 (GVBl. I
S. 114), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 26. März 2010 (GVBl. I S. 114), wird
die Angabe „§ 48 des Gesetzes über die
Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit“ durch „§ 168a Abs. 1 des
Gesetzes über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ ersetzt.

Artikel 34)

Änderung des Hessischen Jagdgesetzes

In § 4 Abs. 2 Satz 3 des Hessischen
Jagdgesetzes in der Fassung vom 5. Juni

2) Hebt auf FFN 250-1
3) Ändert FFN 28-1
4) Ändert FFN 87-32
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2001 (GVBl. I S. 271), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. Juni 2013 (GVBl. 
S. 458), werden die Wörter „über die“
durch „über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den“ ersetzt.

Artikel 4

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 23. Juli 2015

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

B o u f f i e r d e r  J u s t i z

K ü h n e - H ö r m a n n
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Artikel 11)

Änderung des Hessischen
Umzugskostengesetzes

Das Hessische Umzugskostengesetz
vom 26. Oktober 1993 (GVBl. I S. 464),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. September 2010 (GVBl. I S. 283), wird
wie folgt geändert:

1. In § 4 Abs. 4 wird die Angabe „§ 123a
des Beamtenrechtsrahmengesetzes“
durch „§ 20 des Beamtenstatusgeset-
zes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I 
S. 1010), geändert durch Gesetz vom
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160),“ er-
setzt.

2. In § 7 Abs. 2 werden nach der Anga-
be „(GVBl. I S. 397)“ ein Komma und
die Angabe „geändert durch Gesetz
vom 28. September 2014 (GVBl. 
S. 218),“ eingefügt.

3. § 12 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert:

a) Die Angabe „21. Dezember 1993
(GVBl. I S. 738), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 17. September
2010 (GVBl. I S. 283)“ wird durch
„20. Oktober 2011 (GVBl. I 
S. 657), geändert durch Gesetz
vom 12. Dezember 2012 (GVBl. 
S. 659),“ ersetzt.

b) In Nr. 2 wird die Angabe „§ 123a
des Beamtenrechtsrahmengeset-
zes“ durch „§ 20 des Beamtensta-
tusgesetzes“ ersetzt.

4. In § 13 wird die Angabe „(§ 13 
des Bundesumzugskostengesetzes)“
durch „nach § 13 Abs. 1 und 2 Satz 1
des Bundesumzugskostengesetzes in
der Fassung vom 11. Dezember 1990
(BGBl. I S. 2682), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. Februar 2009
(BGBl. I S. 160),“ und die Angabe „in
der Fassung vom 25. November 2003
(BGBl. I S. 2361), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. Februar 2009
(BGBl. I S. 160),“ durch „vom 26. No-
vember 2012 (BGBl. I S. 2349)“ er-
setzt.

5. In § 18 Abs. 2 wird die Angabe
„2015“ durch „2023“ ersetzt.

Artikel 22)

Änderung des Hessischen
OFFENSIV-Gesetzes

Das Hessische OFFENSIV-Gesetz vom
20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 488, 491),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „in der Fassung vom
13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850)“ wird
gestrichen.

b) In Nr. 2 werden die Angaben „in
der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
24. März 2010 (GVBl. I S. 119),“
und „in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7. März 2005
(GVBl. I S. 183), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24. März 2010
(GVBl. I S. 119),“ gestrichen.

2. In § 2 Abs. 3 wird die Angabe „in der
Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 24. März
2010 (GVBl. I S. 119)“ gestrichen.

3. In § 2b Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe
„21. März 2005 (GVBl. I S. 229)“
durch „13. Dezember 2012 (GVBl. 
S. 622)“ ersetzt.

4. § 2c wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 2 wird durch die fol-
genden Sätze ersetzt:

„Mehrere zugelassene kommuna-
le Träger können unter ihrer ge-
meinsamen Trägerschaft eine ge-
meinsame Anstalt nach Satz 1 er-
richten. In den Fällen des Satz 1
und 2 gilt die Anstalt öffentlichen
Rechts als zugelassener kommu-
naler Träger.“

b) In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe
„in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. März 2005 (GVBl. I
S. 142), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 24. März 2010 (GVBl. I
S. 119),“ gestrichen.

c) In Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe
„Wird die Anstalt öffentlichen
Rechts durch einen Zweckverband
nach § 2b Abs. 1 Satz 1 errichtet,“
durch „Im Falle des Abs. 1 Satz 2“
ersetzt.

d) In Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe
„24. September 2009 (BGBl. I 
S. 3145)“ durch „24. April 2015
(BGBl. I S. 642)“ ersetzt.

5. In § 2d Abs. 3 Satz 3 werden die Wör-
ter „oder der Verbandsversammlung
des zugelassenen kommunalen Trä-
gers“ durch ein Komma und die An-
gabe „im Falle des § 2c Abs. 1 Satz 2
der Vertretungskörperschaften der
zugelassenen kommunalen Träger,“
ersetzt.

1) Ändert FFN 323-109
2) Ändert FFN 34-48 

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Neuntes Gesetz
zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung

befristeter Rechtsvorschriften

Vom 23. Juli 2015
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6. § 2e Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben.

7. § 2g wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe „§ 2c“ wird die
Angabe „Abs. 1 Satz 2“ eingefügt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Die §§ 29a und 29b des Gesetzes
über kommunale Gemeinschafts-
arbeit finden auf die gemeinsame
Anstalt nach § 2c Abs. 1 Satz 2
keine Anwendung.“

8. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird
gestrichen.

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

9. § 4a wird wie folgt gefasst:

„§ 4a

Satzungsermächtigung für die
Bestimmung der Höhe der 

angemessenen Aufwendungen für
Unterkunft und Heizung

Die kommunalen Träger werden
ermächtigt, durch Satzung

1. nach § 22a Abs. 1 Satz 1 des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch zu
bestimmen, in welcher Höhe Auf-
wendungen für Unterkunft und
Heizung in ihrem Gebiet ange-
messen sind, oder

2. nach § 22a Abs. 2 Satz 1 des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch die
Bedarfe für Unterkunft und Hei-
zung in ihrem Gebiet durch eine
monatliche Pauschale zu berück-
sichtigen.“

10. § 8a wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „Die zugelassenen
kommunalen Träger sind“
werden durch „Der Kreisaus-
schuss oder der Gemeinde-
vorstand eines zugelassenen
kommunalen Trägers ist“ er-
setzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„In den Fällen des § 2b Abs. 1
und des § 2c Abs. 1 Satz 2
schließen die Kreisausschüsse
und Gemeindevorstände der
beteiligten zugelassenen kom-
munalen Träger gemeinsam
die Zielvereinbarungen nach
Satz 1 mit dem für die Grund-
sicherung für Arbeitsuchende
zuständigen Ministerium ab.“

b) In Abs. 2 wird vor dem Wort „gilt“
die Angabe „Satz 1“ eingefügt.

11. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe
„vom 28. Januar 2009 (BGBl. I
S. 142)“ durch „in der Fas-
sung vom 28. Januar 2009
(BGBl. I S. 142, 3177)“ und

die Angabe „24. März 2011
(BGBl. I S. 453)“ durch 
„22. Dezember 2014 (BGBl. I
S. 2417)“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden vor den
Wörtern „durch Rechtsverord-
nung“ die Wörter „sowie im
Benehmen mit den Kommu-
nalen Spitzenverbänden“ und
nach der Angabe „§ 46 Abs.“
die Angabe „5 und“ einge-
fügt.

cc) Satz 3 wird aufgehoben.

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden vor den
Wörtern „im Einvernehmen“
die Wörter „im Benehmen mit
den Kommunalen Spitzenver-
bänden und“ eingefügt.

bb) Satz 4 wird aufgehoben.

12. In § 13 Satz 2 wird die Angabe
„2015“ durch „2023“ ersetzt.

Artikel 33)

Änderung des Hessischen
Ausführungsgesetzes zum Tierische
Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz

Das Hessische Ausführungsgesetz zum
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungs-
gesetz vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I 
S. 621), geändert durch Gesetz vom 
24. März 2015 (GVBl. S. 130), wird wie
folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 3 wird die Angabe „Ver-
ordnung vom 25. November 2003
(BGBl. I S. 2304)“ durch „Gesetz vom
8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1864)“
ersetzt.

2. In § 8 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 wird die An-
gabe „(BGBl. I S. 204)“ durch „(BGBl. I
S. 203), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 17. April 2014 (BGBl. I
S. 388),“ ersetzt.

3. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe „Veteri-
närwesens, der Lebensmittelüber-
wachung und des Verbraucher-
schutzes vom 21. März 2005
(GVBl. I S. 229, 232), geändert
durch Gesetz vom 14. Dezember
2009 (GVBl. I S. 661)“ durch „Ve-
terinärwesens und der Lebensmit-
telüberwachung vom 21. März
2005 (GVBl. I S. 229, 232), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 
17. Oktober 2014 (GVBl. S. 237)“
ersetzt.

b) In Abs. 2 werden die Wörter „Ve-
terinärwesens, der Lebensmittel-
überwachung und des Verbrau-
cherschutzes“ durch „Veterinär-
wesens und der Lebensmittelüber-
wachung“ ersetzt.

4. In § 11 Satz 3 wird die Angabe
„2015“ durch „2020“ ersetzt.

3) Ändert FFN 356-186
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Artikel 44)

Änderung des Hessischen Gesetzes
über die Öffentlich bestellten Vermes-

sungsingenieurinnen und
Vermessungsingenieure

Das Hessische Gesetz über die Öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieurin-
nen und Vermessungsingenieure vom 
6. Oktober 2010 (GVBl. I S. 313) wird wie
folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe
„6. Oktober 2010 (GVBl. I S. 313)“
durch „27. September 2012 (GVBl. 
S. 290)“ ersetzt.

2. In § 2 Abs. 3 Nr. 4 wird die Angabe
„vom Insolvenzgericht nach § 26 
Abs. 2 der Insolvenzordnung vom 
5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2355), oder“
gestrichen und die Angabe „§ 915“
durch „§ 882b“ ersetzt.

3. In § 3 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe
„§ 72 Abs. 1 bis 3 des Hessischen Be-
amtengesetzes in der Fassung vom
11. Januar 1989 (GVBl. I S. 26), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
26. März 2010 (GVBl. I S. 114),“
durch „§ 47 Abs. 1 bis 3 des Hessi-
schen Beamtengesetzes“ ersetzt.

4. In § 5 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe
„14. April 2010 (BGBl. I S. 410)“
durch „1. April 2015 (BGBl. I S. 434)“
ersetzt.

5. In § 7 wird die Angabe „9. Juli 2009
(GVBl. I S. 253)“ durch „13. Dezem-
ber 2012 (GVBl. S. 622)“ ersetzt.

6. In § 18 Abs. 2 wird die Angabe
„(BGBl. I S. 603)“ durch „(BGBl. I 

S. 602)“ und die Angabe „29. Juli
2009 (BGBl. I S. 2353)“ durch 
„13. Mai 2015 (BGBl. I S. 706)“ er-
setzt.

7. In § 21 Satz 2 wird die Angabe
„2015“ durch „2023“ ersetzt.

Artikel 55)

Änderung des Gesetzes zur Stärkung
von innerstädtischen
Geschäftsquartieren

Das Gesetz zur Stärkung von inner-
städtischen Geschäftsquartieren vom 
21. Dezember 2005 (GVBl. I S. 867), geän-
dert durch Gesetz vom 6. Oktober 2010
(GVBl. I S. 320), wird wie folgt geändert:

1. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe
„(BGBl. I S. 231)“ durch „(BGBl. I
S. 230)“ und die Angabe „24. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 3018)“
durch „18. Juli 2014 (BGBl. I
S. 1042)“ ersetzt.

b) In Abs. 5 Satz 4 wird die Angabe
„vom 17. März 1970 (GVBl. I 
S. 225), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 31. Januar 2005 (GVBl. I
S. 54),“ durch „in der Fassung
vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134)“
ersetzt.

2. In § 10 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe
„2015“ durch „2020“ ersetzt.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 23. Juli 2015

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

B o u f f i e r d e r  J u s t i z  

K ü h n e - H ö r m a n n

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,  

Ve r k e h r  u n d
L a n d e s e n t w i c k l u n g

A l - Wa z i r

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n
f ü r  U m w e l t ,  K l i m a s c h u t z ,

L a n d w i r t s c h a f t  u n d
Ve r b r a u c h e r s c h u t z

H i n z

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

G r ü t t n e r
4) Ändert FFN 363-36
5) Ändert FFN 50-41
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Aufgrund des § 18 des Hessischen
Spielbankgesetzes vom 15. November
2007 (GVBl. I S. 753), geändert durch Ge-
setz vom 27. September 2012 (GVBl. 
S. 290), verordnet der Minister des Innern
und für Sport im Einvernehmen mit dem
Minister der Finanzen:

§ 1

Zugelassene Glücksspiele

(1) In den Spielbanken dürfen folgen-
de Glücksspiele veranstaltet werden:
Roulette, Black Jack, Baccarat, Glücksrad,
Würfelspiele, Poker (Klassische Spiele)
und Automatenspiele.

(2) Das für das Glücksspielwesen zu-
ständige Ministerium kann zulassen, dass
in den Spielbanken weitere Glücksspiele
veranstaltet werden. Alle in einer Spiel-
bank erlaubten Glücksspiele werden in
der Spielbankerlaubnis aufgeführt.

§ 2

Spielregeln

Die Spielregeln werden von der Spiel-
bankleitung nach den allgemeinen inter-
nationalen Spielregeln nach Anhörung
der Finanzaufsicht (Spielbanküberwa-
chung) mit Zustimmung der Spielbankge-
meinde festgelegt. Sie sind für die Spiel-
bank und die Spielerinnen und Spieler
verbindlich. Die geltenden Spielregeln
sind in den Spielsälen an gut sichtbarer
Stelle auszuhängen oder auszulegen.

§ 3

Spieleinsätze

(1) Die Mindest- und Höchstgrenzen
für die Spieleinsätze sind an den Automa-
ten und den Spieltischen ersichtlich zu
machen. Abweichende Höchstgrenzen für
einzelne Spielerinnen oder Spieler sind
der Finanzaufsicht mitzuteilen.

(2) Die Einsätze an den Spieltischen
müssen entweder in Spielmarken, die bei
der Kasse der Spielbank oder am Tisch
gelöst werden können, oder in gültiger
inländischer Währung geleistet werden.

(3) Rufe (Annoncen) beim Roulette-
Spiel sind nur gültig, wenn der genannte
Betrag bezahlt und die Annonce von der
Tischchefin (Spielleiterin) oder vom
Tischchef (Spielleiter) laut und klar wie-
derholt worden ist. Die Zahl der nicht
ausgesetzten Annoncen ist für jedes
Spieltableau auf höchstens zwei zu be-
schränken, sofern diese ohne Nebennum-
mern-Markierung außerhalb der offiziel-
len Serienfelder platziert werden. „Nichts
geht mehr (Rien ne va plus)“ ist deutlich

vernehmbar spätestens zu einem Zeit-
punkt anzusagen, zu dem die Kugel den
oberen Kesselrand noch nicht verlassen
hat. Einsätze, die nach diesem Zeitpunkt
getätigt werden, nehmen am Spiel nicht
teil und sind zurückzuweisen.

(4) Die Spielerinnen und Spieler sind
für ihren Einsatz selbst verantwortlich.
Von einer Croupière oder einem Croupier
für eine Spielerin oder einen Spieler ge-
setzte Spielmarken sollen von der Spiele-
rin oder dem Spieler auf ihre richtige
Platzierung kontrolliert werden.

(5) Spielmarken ohne Wertaufdruck
sind bei der Tischabrechnung nur mit
dem niedrigsten Spielmarkenwert anzu-
rechnen.

(6) Die Spielbankleitung kann Spiel-
marken jederzeit aus dem Spiel nehmen
und durch andere ersetzen. Diese aus
dem Spiel genommenen Spielmarken
verlieren mit der Herausnahme ihre Gül-
tigkeit.

(7) Die Spielmarken sind bei Verlassen
der Spielbank an der Kasse umzutau-
schen. Die sich aus der Nichtbeachtung
dieser Bestimmung möglicherweise erge-
benden Nachteile hat die Besucherin oder
der Besucher zu tragen.

§ 4

Gewinnauszahlung

(1) Bei den Tischspielen ist für die Ge-
winnauszahlung die Satzlage im Augen-
blick der Ent-scheidung maßgebend. Die
Gewinne werden aufgrund der von den
Spielerinnen und Spielern selbst oder der
von der Croupière oder dem Croupier für
eine Spielerin oder einen Spieler gesetz-
ten Einsätze ausgezahlt. In Zweifelsfällen
entscheidet die Spiel- oder Saalleitung
abschließend. Sie kann hierzu auch die
Daten aus der Videoüberwachung nut-
zen. 

(2) Jeder herrenlose Einsatz und Ge-
winn („Schäfchen“) ist unverzüglich der
Saalleitung zu melden. Diese ordnet, falls
sich keine gewinnberechtigte Person er-
mitteln lässt, die Zuführung der Spielmar-
ken zur Spielmarkenausstattung des
Spieltisches („Masse“) an. Die Finanzauf-
sicht ist bei der Meldung herrenloser Ein-
sätze und Gewinne zu unterrichten.

(3) Im Guthabenspeicher eines Spiel-
automaten enthaltene Geldbeträge, die
von der Spielerin oder dem Spieler nicht
entnommen worden sind und deren Ei-
gentümerin oder Eigentümer nicht ermit-
telt werden kann, sind dem Bruttospieler-
trag des betreffenden Automaten zuzu-
rechnen.*) FFN 316-37

Spielordnung
für die öffentlichen Spielbanken in Hessen*)

Vom 14. Juli 2015
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§ 5

Spielzeiten

(1) In den Spielbanken darf pro Tag
höchstens 18 Stunden gespielt werden.

(2) Innerhalb dieses Zeitraums werden
die Öffnungszeiten vom Spielbankunter-
nehmen nach Anhörung der Finanzauf-
sicht mit Zustimmung der Spielbankge-
meinde festgelegt. Die festgesetzten
Spielstunden sind durch Aushang am
Eingang der Spielbank deutlich sichtbar
bekannt zu geben.

(3) Das Spiel ruht

1. an Sonn- und Feiertagen in der Zeit
von 4 Uhr bis 12 Uhr,

2. am Karfreitag ganztags,

3. am 1. Mai und am Fronleichnamstag in
der Zeit von 4 Uhr bis 24 Uhr,

4. am Volkstrauertag und am Totensonn-
tag in der Zeit von 4 Uhr bis 24 Uhr, 

5. am 24. Dezember ab 4 Uhr und am 
1. Weihnachtstag ganztags.

(4) Die örtliche Ordnungsbehörde
kann auf Antrag der jeweiligen Spielbank
für einzelne Tage von den in Abs. 3 Nr. 1
und 3  vorgesehenen Beschränkungen
und Verboten Befreiungen erteilen. 

§ 6

Spielverbote

(1) Die Teilnahme am Spiel ist nicht
gestattet:

1. Personen, die noch nicht volljährig
sind,

2. Personen, deren wirtschaftliche Ver-
hältnisse einer Beteiligung am Spiel
erkennbar nicht angemessen erschei-
nen,

3. Gesellschafterinnen und Gesellschaf-
tern der Spielbank sowie deren Vertre-
terinnen und Vertretern,

4. den Bediensteten der Spielbank,

5. den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Glücksspiel- und Finanzaufsicht.

(2) Die Spielverbote des Abs. 1 Nr. 3
und 4 gelten auch für Ehegatten, Lebens-
partner und Verwandte ersten (Eltern,
Kinder) und zweiten Grades (Großeltern,
Enkelkinder und Geschwister) dieser Per-
sonen.

§ 7

Eintrittskarten

(1) Der Eintritt in die Spielbank ist nur
mit Eintrittskarte gestattet. Diese Karten

werden für einen einmaligen Besuch oder
als Zeitkarten ausgegeben. Zeitkarten
können unbefristet Gültigkeit haben,
wenn sichergestellt ist, dass die Identität
der Karteninhaberin oder des Karteninha-
bers mindestens einmal jährlich überprüft
wird. Eintrittskarten sind nicht übertrag-
bar.

(2) Kann eine Besucherin oder ein Be-
sucher biometrisch zweifelsfrei, insbeson-
dere durch Handvenenscanner, Gesichts-
erkennung oder Fingerabdruck, identifi-
ziert werden, ist der Eintritt auch ohne
Eintrittskarte gestattet.

§ 8

Auskunftsrechte
(1) Das Spielbankunternehmen ist be-

rechtigt, von den Besucherinnen und Be-
suchern der Spielbank Auskunft über ihre
persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse insoweit zu verlangen, als dies
für die Prüfung der Berechtigung zur Teil-
nahme am Spiel erforderlich ist. Das
Spielbankunternehmen kann erforderli-
chenfalls geeignete Nachweise verlan-
gen. 

(2) Das Spielbankunternehmen hat die
Namen und Vornamen der Besucherinnen
und Besucher, deren Wohn- oder Aufent-
haltsort, deren Geburtsdatum und das
Datum des Besuchs der Spielbank festzu-
halten. 

§ 9

Hausrecht, technische Hilfsmittel
(1) Das Spielbankunternehmen ist be-

rechtigt und im Fall des § 6 Abs. 1 Nr. 1
verpflichtet, zur Einhaltung der Spielver-
bote des § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2  den dort
genannten Personen den Eintritt in die
Spielsäle zu verwehren.

(2) Das Spielbankunternehmen ist be-
rechtigt, Eintrittskarten jederzeit ohne
Angabe von Gründen zu entziehen und
die Betroffenen zum Verlassen der Spiel-
bank aufzufordern.

(3) Die Spielbankleitung soll die Be-
nutzung technischer Hilfsmittel jeglicher
Art untersagen, die geeignet sind, den
Ausgang des Spiels zu beeinflussen oder
vorherzusagen.

(4) Im Übrigen bleibt das Hausrecht
des Spielbankunternehmens unberührt. 

§ 10

Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Septem-

ber 2015 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2020 außer Kraft.

Wiesbaden, den 14. Juli 2015

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t  

B e u t h
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